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Der verdiente, gebildete Freund des Schulwesens und Landbaues 
im kanton st. Gallen

Bekanntlich wurde 1798 die damalige schweizer eidgenossenschaft in die hel-

vetische republik und 1803 in einen staatenbund souveräner kantone umgewandelt. 

auch die kirchlichen strukturen, insbesondere diejenigen der katholischen kirche, er-

fuhren eine tiefgreifende Veränderung. Im nördlichen teil des kantons st. Gallen hatte 

die fürstabtei st. Gallen seit 1613 auf Grund eines konkordates mit dem Bistum kon-

stanz ein eigenständiges Jurisdiktionsgebiet geschaffen. nachdem die mönche der abtei 

mit fürstabt Pankraz Vorster 1798 vor den anrückenden franzosen auf ihre Besitzun-

gen nordöstlich des Bodensees geflohen waren und eine rückkehr nicht mehr möglich 

wurde – von der kurzen episode von 1799 abgesehen –, übernahm am 22. september 

1800 die diözese konstanz wieder die volle Jurisdiktion der Pfarreien des nördlichen 

kantonsteils1. In andern kantonen, welche zum Bistum konstanz gehörten, kam es in 

diesem Zeitraum zu ähnlichen Veränderungen. sie wurden von einer ganzen reihe von 

Persönlichkeiten getragen, die bereit waren, neue Wege zu gehen. Zu ihnen gehörte der 

luzerner stadtpfarrer thaddäus müller. er war 1798–1814 konstanzisch-bischöflicher 

kommissar und arbeitete eng mit dem seit 1804 amtierenden Generalvikar Ignaz hein-

rich von Wessenberg zusammen2.

Bischöfliche kommissare erhielten in dieser Zeit des umbruchs eine nicht un-

wichtige Bedeutung. sie waren nicht nur »delegaten des Bischofs vor ort; eigentlich 

wurde dadurch das staatskirchenregiment der orte legitimiert und legalisiert«3. für das 

konstanzer diözesangebiet im neu geschaffenen Bezirk uznach/kanton st. Gallen hatte 

es seit dem 16. Jahrhundert ein eigenes bischöfliches kommissariat gegeben, wo auch 

nach 1803 kommissare bestellt wurden4. Weniger bekannt ist, daß für diejenigen Pfar-

reien der diözese konstanz, die bis 1798 zum stift-st.gallischen offizialat gehört hatten, 

ebenfalls ein kommissariat geschaffen wurde. 1807 wurde der Pfarrer von Bernhardzell, 

Joseph anton Blattmann (1761–1835), zu diesem amt bestellt. Im Gegensatz zu Judas 

thaddäus müller hat Blattmann in der Geschichtsschreibung bis heute kaum Beachtung 
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gefunden. Zwar erschien schon 1836 ein erster nachruf auf Blattmann. Johann seitz 

schrieb 1929: »sein name ist heute fast vergessen, und doch hat er in die Geschichte 

wiederholt kräftig eingegriffen«5. Im Gegensatz zu müller sind von ihm nur noch wenige 

schriftliche Zeugnisse erhalten6.

Blattmanns herkunft und studium  
der theologie

die familie Blattmann ist seit Jahrhunderten in oberägeri (schweizer kanton Zug) 

ansässig. franz Joseph Blattmann (1728–1792) war mit maria Barbara studerus verhei-

ratet7. er gehörte wie seine Vorfahren zu den führenden familien des Zuger landes. 

1765–1792 war er stadt- und amtsrat sowie Gemeindevorsteher von Ägeri, zwischen 

1764 und 1792 öfters Zuger standesvertreter in der tagsatzung, 1776–1778 turnusgemäss 

landvogt in der eidgenössischen landvogtei thurgau, ebenso 1784–86 in der landvogtei 

rheintal8. Von den söhnen sind bekannt: Johann Baptist, Joseph anton und franz Jo-

seph. letzterer starb 1812 während napoleons russlandfeldzug als regimentskomman-

deur an der Beresina9. Johann Baptist (1763–1821) war Zuger Politiker, unter anderem 

1798–1800 mitglied des helvetischen Großen rates10.

Joseph Johannes anton, sohn des franz Joseph Blattmann und der maria Barbara, 

geborene studerus, wurde am 8. november 1761 in der Pfarrkirche oberägeri getauft. 

taufpaten waren der Pfarrer von menzingen, Johannes Clemens elsener und maria Bar-

bara Blattmann11. man kann davon ausgehen, daß die taufe unmittelbar nach der Geburt 

vorgenommen wurde, weshalb der tauftag auch als tag der Geburt verstanden werden 

kann. Über die frühen Jahre des Joseph anton Blattmann ist nichts bekannt. allgemein 

wird gesagt, daß franz Joseph Blattmann seinen sohn zunächst in das Jesuitenkolleg von 

Pruntrut (Porrentruy) schickte, der residenzstadt des fürstbischofs von Basel. ebenso 

habe Joseph anton das Jesuitenkolleg freiburg (fribourg) besucht12. schließlich sei er an 

das Jesuitenkolleg von luzern gekommen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Gesellschaft 

Jesu allgemein unter großem politischem druck und wurde 1773 als orden durch Papst 

Clemens XIV. aufgelöst. die bisherigen ordensmitglieder arbeiteten meist als Weltpries-

ter weiter. Im Gegensatz zu Porrentruy und freiburg ist Blattmanns (Tugiensis Egri) auf-

enthalt in luzern im dortigen studentenverzeichnis festgehalten: Im studienjahr 1779/80 

belegte er logik (logici), 1780/81 Physik (physici) und 1781/82 moral- und Bibeltheologie 

(Moralistae et biblici)13. nach der bisherigen literatur soll Blattmann 1783 an der universi-

tät Innsbruck in theologie promoviert haben. doch sein name ist im matrikelbuch der 

dortigen universität nicht zu finden14. dass er sich dagegen 1783 am konstanzer lyzeum 

aufhielt, bezeugt eine theologische arbeit mit dem titel »Positiones ex universa theolo-

gia dogmatica in systema redacta collectae quas in Caesar.reg. academico Iosephino 

lyceo Constaniensi, 8˚. Const., lydolph, 1783«. als autor wird in dieser schrift angege-
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ben: d. Joseph.anton. Blattmann, tugio-egenens., helv. diac. ss. theol. stud. VII. cal. 

sept. anni mdCClXXXIII15. es handelt sich um eine sammlung von 111 thesen, welche 

die artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses nach dem damaligen stand der 

dogmatik erläutern.

da das genannte lyzeum – bis 1773 von den Jesuiten geführt – das recht zur aka-

demischen Promotion wohl nicht besass, könnte man bei dieser schrift am ehesten von 

einer diplom- oder Zulassungsarbeit sprechen. Von der kaiserlich-königlichen Josephs-

akademie ist nur bekannt, dass »dieses studienkollegium unter einem ordentlichen di-

rector in Person des stadthauptmanns zu konstanz stehet, der bey allen schulprüfungen 

jederzeit gegenwärtig seyn muß. In den oberen klassen werden die theologie, dogma-

tik, geistliche rechte, christliche moral, und Pastoral gelehret«16. 1991 sagt martin Burk-

hardt zu dieser einrichtung: »das österreichische lyzeum in konstanz war und blieb 

Abb. 1: taufbuch der Pfarrei oberägeri im Jahre 1761 mit den einträgen von Bernhard silvan und  
Josef anton Blattmann (Pfarramt oberägeri)
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eines der zahlreichen Zwerginstitute unter den deutschen schulen, von höchstens regio-

naler Bedeutung; eher ersetzte es den einheimischen einen universitätsbesuch«17. nach-

dem über diese Institution keine monographie besteht, soll auf zwei theologen hinge-

wiesen werden, die als Zeitgenossen Blattmanns hier zeitweise studiert haben: leonhard 

hug (1765–1848) hörte seit 1781 Philosophie bei anton Pitzenberger und Johann Baptist 

hirscher (1788–1865) machte hier erste theologische studien, »die der konstanzer Gene-

ralvikar Ignaz heinrich von Wessenberg finanziell unterstützte«18.

Pfarrer von oBerägeri

Wer in der diözese konstanz Priester werden wollte, trat nach abschluss des theo-

logiestudiums für kurze Zeit in das Priesterseminar meersburg am Bodensee ein. dieses 

ordinandenseminar wurde von den kandidaten aus dem schweizer teil der diözese 

nur wenig besucht. Immerhin fanden sie sich zur Priesterweihe durch den konstanzer 

Weihbischof ein19. nachdem die theologische arbeit vom 26. august 1783 Blattmann als 

diakon ausweist, kann davon ausgegangen werden, dass er sich in den folgenden mona-

ten im Priesterseminar meersburg aufhielt und die Priesterweihe empfing. Weihbischof 

war 1779–1798 Wilhelm Joseph leo-

pold Willibald von Baden20. die Pries-

terweihe müsste demnach zwischen 

dem 26. august 1783 und dem 7. märz 

1784 erfolgt sein. unter dem letztge-

nannten datum wurde Blattmann zum 

Pfarrer von oberägeri gewählt21. Über 

sein Wirken in oberägeri ist lediglich 

bekannt, dass ihn das Priesterkapi-

tel 1785 zum sextar, drei Jahre später 

zum kammerer wählte. neben der von 

Blattmann gehaltenen Pfarrpfründe 

gab es in oberägeri noch 3 kaplanei-

pfründen22.

Im Januar 1798 zogen französi-

sche truppen in die Westschweiz ein 

und besetzten das land. nach dem 

Zusammenbruch der bisherigen staat-

lichen ordnung wurde am 12. april 

1798 in aarau die helvetische repub-

lik ausgerufen23. ende april waren die 

französischen truppen bis in die ost- Abb. 2: kirche von oberägeri (gemeinde oberägeri) 
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schweiz vorangekommen. In Zug wie in den andern Innerschweizer kantonen entschloss 

man sich zum Widerstand. unter führung des schwyzer alois reding wollte man den 

franzosen entgegentreten. doch bereits am 29. april 1798 ergab sich Zug kampflos dem 

französischen General Jordy. In der folge vereinigte der neue helvetische Grosse rat die 

Zentralschweizer kantone zum kanton Waldstätten und erklärte Zug zum hauptort 24.

Joseph anton Blattmann war wie sein Bruder Johann Baptist ein starker Befürwor-

ter der neuen staatlichen ordnung und lehnte den gewaltsamen Widerstand dagegen ab. 

seine haltung stiess bei seinen mitbürgern auf ablehnung. eines nachts soll deshalb gar 

auf sein haus ein schuss abgegeben worden sein25. er flüchtete in die ostschweiz, wohl 

zu Verwandten seiner mutter, die aus Waldkirch (kanton st. Gallen) stammte26.

Pfarrer von WittenBach

der neue helvetische kanton säntis war in distrikte und diese in agentschaften 

eingeteilt. Wittenbach bildete eine agentschaft im distrikt st. Gallen. kirchlich gehörte 

die gleichnamige Pfarrei zum dekanat st. Gallen der diözese konstanz. Josef anton 

Blattmann ließ sich im herbst 1798 dahin zum Pfarrer wählen. neben ihm war Pankraz 

Grögle aus Wil als kaplan tätig, ebenso 

der Priester Gall anton hager, der aus 

Wittenbach stammte27.

Bekanntlich ordnete die helve-

tische regierung durch ihren minister 

der künste und Wissenschaften eine 

allgemeine Bestandserhebung der 

schulen an. Vielfach blieb es beim Pfar-

rer, die notwendige Übersicht an die 

zuständige Behörde abzufassen. für 

Wittenbach tat dies Pfarrer Blattmann. 

danach gab es 1798 in Wittenbach auf 

dem st. ulrichsberg ein schulhaus, das 

von der Gemeinde unterhalten wurde. 

es war baufällig und für die anzahl 

der kinder zu klein. etwas mehr als 

50 kinder wurden vom november bis 

Juli im lesen, schreiben und rechnen 

unterrichtet. den lehrer bestellte die 

Gemeinde, während ihn die fürstabtei 

st. Gallen prüfte und bestätigte. aller-

dings gab es zum Zeitpunkt des Be-Abb. 3: Joseph anton Blattmann (gemeinde oberägeri)
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richts in Wittenbach keinen lehrer. für arme kinder wurde alljährlich aus einer stiftung 

11 fl. ausgegeben. der lehrer erhielt jährlich von der Gemeinde für seinen dienst 60 fl. 

sowie von jedem kind für jede Woche 3 kr. neben diesen statistischen angaben verwies 

Pfarrer Blattmann auf einen örtlichen Brauch am Jahresschluss: Anbey genießt aber (nach 

alter gewohnheit) jeder Lehrer die für sein Lehramt sehr erniedrigende, in den Augen des Volkes aber 

sehr gnädige Erlaubnis, daß er in den Weihnachtsferien von Haus zu Haus gleich andern Bettlern von 

Profession das Neüjahrs geschenk einsammeln darf; muß aber, um Etwas zu bekommen, allemal vor 

jedem Hause mit dr Frau, oder Tochter, oder jemand anderen ein Liedchen singen, und – hat er sich 

dann das ganze Jahr hindurch in alle die Tausend Launen aller alten, frommen, eigensinnigen Weiber 

ordentlich zu schiken gewusst: so mag er sich der betrag dieses Neüjahrs geschenkes Etwas auf 25 bis 

30 fl. belaufen…28.

auch im kanton säntis wurde das schulwesen einem erziehungsrat unterstellt, 

der am 3. märz 1800 erstmals unter leitung von regierungsstatthalter Johann kaspar 

Bolt zusammentrat. Josef anton Blattmann gehörte bis 1803 diesem Gremium an29. Von 

anfang an suchten die mitglieder mit eigenen abhandlungen sich an die Öffentlichkeit 

zu wenden. die Bevölkerung sollte für die anliegen von schule und Bildung gewonnen 

werden. Von Pfarrer Blattmann erschien 1802 die schrift »der mensch ohne kenntnisse 

ist das spiel des eigennutzes und der selbstsucht anderer«30.

neben der aufsicht über die schulen des kantons säntis sah sich der erziehungs-

rat veranlasst, die ausbildung von lehrern anzugehen. er tat dies, indem sein mitglied, 

der reformierte Pfarrer Johann rudolf steinmüller, 1801/02 in Gais einen kurs für refor-

mierte landschullehrer durchführte. Währenddessen hielt Pfarrer Blattmann von Wit-

Abb. 4: katholische Pfarrkirche Wittenbach (armin humbel, Wittenbach)
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tenbach vom september 1801 bis mai 1802 einen kurs für katholische lehrer31. die arbeit 

dieses ersten erziehungsrates wurde dann nach 1803 auch im neuen kanton st. Gallen 

fortgeführt.

die neue staatsordnung von 1798 erhielt ein Jahr später insofern einen kurzfris-

tigen einbruch, als österreichische truppen im mai 1799 die ostschweiz besetzten. mit 

ihnen kam auch der bisherige fürstabt Pankraz Vorster nach st. Gallen zurück. eine 

provisorische Verwaltungskammer übernahm die führung der staatsgeschäfte. als aber 

diese truppen im september bei Zürich in einer schlacht von den franzosen geschlagen 

wurden, machte sich fürstabt Pankraz mit seinem konvent ein zweites mal ins benach-

barte süddeutschland auf32. Ihm schloss sich eine Gruppe von katholischen Geistlichen 

an, wozu auch kaplan Pankraz Grögle von Wittenbach gehörte. angst vor der weiteren 

entwicklung, wohl aber auch enttäuschung über das Interim, mochten anlass zu diesem 

schritt gewesen sein. In Wittenbach suchte man die kaplanstelle neu zu besetzen. dies 

umso mehr, als es gelang, dafür im Januar 1800 den Bürger Johann Jthen, zuvor Caplan in 

Unterägeri zu gewinnen33. doch in den folgenden monaten – in der schweiz hatte ein erster 

staatsstreich stattgefunden – suchten die emigranten wieder in die schweiz zurückzu-

kehren. In einem schreiben an den helvetischen Vollziehungsausschuss wurde auf die 

inzwischen neu bestellten Pfründen hingewiesen, die indessen größtenteils mit sehr würdigen 

u. patriotisch gesinnten Männern besezt worden sind: So wollte in der Gemeinde Wittenbach, distrikt 

St. Gallen, der ehemalige Caplan Grögle, daß ihm der von der Kammer erwählte neue Caplan bürger 

Jthen, nun weichen mußte; u. so allgemein beliebt letzterer ist, auch es zu sejn verdient u. so wenig Vor-

züge der erstere schon vor seiner Auswanderung hatte, suchte er sich doch durch Intrigen einen Anhang 

zu verschaffen, der desto bedeutender 

werde könnte, da ihn der quasi Or-

dinarius Germann unterstüzt…. Wir 

haben veranstaltet, daß dr B.Jthen 

einstweilen in seinen Funktionen als 

Caplan fortfahre, u. der alte Grögle 

außer der Gemeinde Wittenbach sich 

aufhalten muß, bis wir von Inen 

fernerer Verfügungen werden einge-

holt haben34. diese haltung un-

terstützten auch Präsident und 

Verwaltungskammer des kan-

tons säntis. dem ehemaligen 

kaplan Grögle war jedoch die 

unterstützung des fiskals Ger-

mann sicher, der seit der flucht 

des st. Galler konvents und of-

fizialats die amtsgeschäfte wei-Abb. 5: kirche von Bernhardszell (Johannes huber, st. gallen)
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terführte. Germann gab insofern nach, als er im Juni dem Präsidenten künzle von der 

Verwaltungskammer erklärte: Den Bürger (Johann Josef ) Jtten habe ich den 24. Junj versichert, 

daß er Kaplan in Wittenbach seyn sole, nur könnte ich bey meinem guten Gewissen und verantwort-

lichkeit vor Gott nicht als solchen authentia anerkennen, bis daß bürger Grögle förmlich resigniert, der 

auch einen anderen Posten rechtens sich versorgt worden wäre35.

Blattmann und das ende der aBtei  st.  gallen

die helvetische republik zerbrach nach etlichen staatsstreichen im sommer 1802. 

napoleon erklärte in diesem Zusammenhang: »Vous offrez depuis deux ans un spectacle 

affligeant«. Im toggenburg und in der st. Gallischen alten landschaft riefen landsge-

meinden im oktober eigene staatswesen aus. doch nach einem monat war der spuk zu 

ende. napoleon forderte die helvetischen kantone zur teilnahme an einer konsulta in 

Paris auf. dort wurden seit dezember neue kantonsverfassungen erarbeitet. Im märz 

1803 traten die bisherigen helvetischen Behörden von ihren Ämtern zurück. der neue 

kanton st. Gallen war geschaffen worden36.

In der Wittenbach benachbarten Pfarrei Bernhardzell war 1798 Joseph Jung von 

niederhelfenschwil Pfarrer. sein kaplan war Johann nepomuk mostel von Wasser-

burg37. Im Januar 1803 starb Pfarrer Jung im alter von 55 Jahren. Josef anton Blattmann 

bewarb sich bei der Verwaltungskammer für die neu zu besetzende Pfarrstelle. In seinem 

schreiben verwies er auf sein bisheriges Wirken: Ich kam in die hiesige Gegend und bietete dem 

hiesigen Kanton meine Dienste an zu einer Zeit, wo der Kanton an katholischen Geistlichen wirklichen 

Mangel hatte; über 4 Jahre habe ich bereits durch alle Stürme der Revolution auf einer sehr geringen 

Pfründe ausgehalten; ich habe während dieser Zeit Ausgaben bestritten, die mit den wenigen Einkom-

men meiner Pfründe in keinem Verhältnisse stehen38. In der Person des arboner Pfarrers und 

persönlichen freundes kaspar tschudy erhielt Blattmann für seine Bewerbung insofern 

unterstützung, als dieser ihn der Verwaltungskammer wärmstens empfahl. tschudy 

lobte Blattmanns Klugheit, aufgeklärte Denkungsart, priesterlicher Lebenswandel, erprobten See-

lenEifer sowie sein engagement im erziehungsrat39. so kam Josef anton Blattmann in den 

ersten monaten des Jahres 1803 nach Bernhardzell, wo er bis zu seinem tode bleiben 

sollte. das Pfarrhaus befand sich allerdings »in einem so schlechten Zustand, dass eine 

reparatur nicht mehr lohnte. daher begann man noch im gleichen Jahr mit dem Bau 

eines neuen Gebäudes, das 1806 vollendet war«40.

an der politischen entwicklung des neuen kantons st. Gallen nahm Pfarrer Blatt-

mann regen anteil. nachdem der Grosse rat in den 48 kreisen direkt gewählt und die 

übrigen 100 mitglieder teilweise in indirekten Wahlen bestimmt worden waren, kam 

er am 15. april 1803 erstmals zu einer sitzung zusammen. Zwei tage später hatten die 

Pfarrer beider konfessionen im sonntagsgottesdienst dieses ereignisses zu gedenken. 

die regierung überprüfte in den kommenden Wochen, ob die Pfarrer dieser anordnung 
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folge leistet hatten. der Gossauer distriktsstatthalter keller rief deshalb die munizipa-

litätspräsidenten des Bezirks zusammen. derjenige von Bernhardzell berichtete: Bürger 

Pfarrer Blattmann in Bernhardzell ist zu bekannt, daß er nicht seine Pflichten erfüllt haben sollte, 

welches in aller Pünktlichkeit geschehen41.

tags darauf berichtete Blattmann seinem freund Pfarrer tschudy in arbon über 

die Wahl der neuen regierung: »Die Wahl des kleinen Raths für den hiesigen Kanton ist so gut 

ausgefallen, als es sich ein jeder wohldenkende Bürger des Kantons nur immer hat wünschen dörfen. 

Die Namen der erwählten sind:

Müller Friedberg

Zollikofer President

Rüthi KantonsgerichtsPresident von Wyl

Gmür ExRepres. Von Schänis

Germann Mitglied der Verwaltungskammer

Meßmer Senator v. Rheineck

Gschwend Statthalter

Bolt Statthalter

Fels von St. Gallen«.

Bei einer eingehenderen Bewertung unterschied Blattmann sodann zwischen den mit-

gliedern des kleinen rates und dem regierungspräsidenten: Durch diese Männer können 

Seine Churfürstlichen Gnaden in Ansehung sittlich-religiöser BildungsAnstalten zum Bistum unsers 

Kantons viel gutes wirken; und – ich will hoffen, daß es auch geschehen werde. Nur muß ich Ihnen aber 

im Vertrauen sagen: daß man sich auf Müller-Friedberg nicht gar zu viel verlassen kann. Es ist gewiß, 

daß er im stillen fürs Kloster St.gallen arbeitet, und – würde er von seinen biedern Collegen nicht so 

genau beobachtet: so wißte ich nicht, was sich dieser Mann in unserm Kanton alles erlauben würde. Sie 

werden wohl thun, wenn Sie hievon Sr hochwürden und Gnaden dem Herrn v. Weßenberg gelegentlich 

einige Winke geben. damit aber hatte Blattmann jenes Problem angesprochen, das wie eine 

hypothek die anfänge des neuen kantons belasten sollte: das weitere schicksal der abtei 

st. Gallen. für Blattmann war klar, dass das kloster st. Gallen in dieser Zeit keinerlei exis-

tenzberechtigung mehr besass. dabei ging er vor allem von der gegenwärtigen situation 

des klosters und seiner mönche aus, denen er tiefe geistige rückständigkeit vorwarf. er 

befürchtete, dass die mönche mit ihrem abt Pankraz Vorster die Wiederherstellung des 

klosters herbeiführen könnten: Gegenwärtig arbeiten die Mönche sehr thätig für die Wiederher-

stellung ihrer alten Rechte. Und – wie es scheint: so ist der izige Landammann dr Schweiz wirklich von 

ihrer Parthey. Was kann man aber auch von einem Freyburger, und – von einem alten General, dr sich 

in seinen alten Tagen durch die begünstigung frommer Mönche mit dem himmel noch gerne aussöhnen 

möchte, anders erwarten? Müßen denn aber wir Schweizer allein noch immer zurückbleiben? Müßen 

denn in unserer Schweiz allein Dummheit, Bigottung, und Aberglauben noch immer ihren alten Siz 

behaupten? Oh! Wenn das unser endliches loos wäre – dann erbarme sich unser dr liebe gott!!! Doch so 

etwas wird unser edle aufgeklärte Churfürst nicht zugeben – ich hoffe es zu gott!42. neben müller-
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friedberg sah Blattmann also auch den 1803 amtierenden landammann der schweiz 

ludwig august Philippe d’affry von freiburg als Parteigänger des klosters. letzterer - in 

der literatur als »einer der fähigsten staatsmänner der mediation« genannt – wurde von 

Blattmann als ein rückständiger alter Berufssoldat eingestuft. demgegenüber setzte er in 

dieser situation auf den seit 1800 amtierenden fürstbischof von konstanz karl theodor 

von dalberg43.

Im laufe des Jahres 1803 kam es dann in der frage der bisherigen Benediktiner- 

abtei von st. Gallen insofern zu einer klärung, als sie nach dem Willen der regierung 

unter karl müller-friedberg zur Grundlage für ein neues Bistum innerhalb der kantona-

len Grenzen werden sollte. eine mehrheit der konventualen war trotz des Widerstands 

des fürstabtes Pankraz Vorster bereit, dazu in einem Vertrag (»statuta conventa«) vom 

23. dezember 1803 mit dem kanton hand zu bieten. doch rom verweigerte dem Ver-

tragswerk 1804 die Zustimmung44. die minderheit der konventualen gab nicht auf und 

wandte sich im dezember 1804 an rom. nun griff die st. Galler regierung massiv durch, 

»erklärte die urheber zu feinden des Vaterlandes« und schreckte nicht vor Verhaftungen 

zurück. müller-friedberg bat im Januar 1805 Generalvikar Ignaz von Wessenberg, zwei 

verhaftete Benediktinerpatres von st. Gallen im Priesterseminar von meersburg unter 

hausarrest stellen zu können. dieser erklärte sich bereit, die Patres konrad scherer und 

thomas Braendle in meersburg aufzunehmen: »Ich habe Vorsorge getroffen, daß sie 

anständig verpflegt werden. uebrigens scheint ihre entfernung das einzige mittel gewe-

sen zu seyn, sie einer aergerlichen kriminalprozedur zu entziehen«45. allerdings musste 

Wessenberg nachhaltig darauf dringen, dass die Beiden in meersburg nicht weiterhin in 

ihrer opposition verharrten. sie hatten sich etwa gegen die errichtung des kantonalen 

erziehungsrates gestellt, insofern er paritätisch besetzt war, ebenso gegen die regie-

rung, welche die Pfründen für beide konfessionen besetzte46.

nachdem die statuta Conventa abgelehnt war, ging die st. Galler regierung die 

aufhebung der abtei an. am 8. mai 1805 wurde im Grossen rat über das Gesetz über 

»sönderung des staatsgutes von dem st. Gallischen klostergute und Verwendung des 

letzteren« abgestimmt. mit 36 zu 33 stimmen von damals 89 gewählten mitgliedern 

wurde dem Gesetz zugestimmt. damit wurde faktisch eine Wiederherstellung der ab-

tei verunmöglicht47. das ergebnis war knapp. Josef anton Blattmann berichtete darüber 

eine Woche später Generalvikar von Wessenberg: Endlich ist der wichtige Kampf, der schon 

lange so manchen rechtlichen Kantonsbürger mit bangen besorgnissen erfüllte, entschieden, die gute 

sache hat gesiegt; das Todesurtheil, das unter dem 8ten May über das Kloster St.gallen abgesprochen 

wurde, bringt neües Leben und Freüde in das herz jedes endlichen Verehrers und Freündes der Litteratur. 

der Pfarrer von Bernhardzell sprach voller Begeisterung von den mitgliedern der st. Gal-

ler regierung: Heil, und Dank, und Seegen diesen Männern, die den harten Kampf so muthvoll 

bestanden, und für die Rechte der Freyheit aller Kantonsbürger überhaupt, als auch ganz besonders für 

die kirchlichen und moralischen bedürfnisse des katholischen Antheils so väterlich gesorgt haben! und 

viel sagt der satz aus: Der Genius der Zeit forderte durchaus dieses Opfer48.
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erziehungsrat und schulinsPektor

die Institution des erziehungsrates wurde im neuen kanton st. Gallen fortgeführt. 

er bestand aus 23 mitgliedern. Zu ihnen gehörte wiederum Josef anton Blattmann. am 

8. november 1803 wurde das Gremium durch die regierungsräte müller-friedberg und 

Zollikofer feierlich in ihr amt eingeführt. »der Bürger müller-friedberg hielt eine vor-

treffliche anrede an den erziehungsrath, nach welcher der Präsident desselben, Bürger 

Grob, im namen des erziehungsraths zu der regierung sprach«49. der erziehungsrat 

gab sich eine »permanente kommission«. sie bestand aus dem Präsidenten Gregor Grob 

und den mitglieder martin Gresser, Johann michael fels, Joseph anton Blattmann, Jo-

hann rudolf steinmüller, konrad meyer. außer Grob und meyer waren alle Geistliche. 

aus den Protokollen ist die tätigkeit einzelner mitglieder allerdings nur vereinzelt er-

sichtlich. Jedes mitglied musste aber weiterhin einen Beitrag zu den »neujahrsstücken 

für die vaterländische Jugend« liefern50.

der erziehungsrat sah im aufbau eines zeitgemäßen schulwesens und in der ent-

sprechenden ausbildung von lehrern die entscheidende hauptaufgabe. ausserdem war 

die allgemeine Bildung zu fördern und auszubauen. letzterem sollte ein neues Institut 

dienen, das in den räumen der abtei Pfäfers im südlichen kantonsteil errichtet werden 

sollte. das kloster war bereit, »ein Institut in deutscher und lateinischer sprache einzu-

richten, welches geeignet sei, theils verständige Gewerbsmänner zu bilden, theils zu den 

höheren Wissenschaften vorzubereiten«51. die beiden mitglieder des erziehungsrates, 

dominik schmid, Pfarrer der stifts-

kirche, und Pfarrer Blattmann hat-

ten ein »regulativ« für eine höhere 

lehranstalt zu erstellen. Blattmann 

schickte eine kopie des regulativs 

am 14. oktober auch an Wessen-

berg. er bat darum, dasselbe den Hn. 

Regierungsräthen Zollikofer, MüllerFried-

berg und Gschwend oder Gmür beliebt zu 

machen. Es ist allerdings zu erwarten: 

daß dieses Regulativ, ebensoviel darin die 

Mönchskapuze so zimlich stark zugestutzt 

wird, katholischer Seits von mehrern Orten 

hart einigen Wiederspruch finden werde52. 

In der gleichen Woche erstatteten 

schmid und Blattmann dem erzie-

hungsrat Bericht über ihren auftrag. 

es ging vor allem um die Gestaltung 

des internen alltags. dabei vertraten 
Abb. 6: ignaz heinrich von Wessenberg (städtische Wessenberg-
galerie konstanz)
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sie die meinung, die Patres könnten auf Grund ihrer neuen aufgabe keine ewigen Ge-

lübde einhalten, vor allem nicht dasjenige des Gehorsams (die Mönchskapuze so zimlich stark 

zugestutzt wird). offenbar war sich die regierung im klaren, damit das Benediktinerklos-

ter in ein kanonikerstift umzuwandeln. Weitere Vorschläge zu diesem Projekt von sei-

ten schmids und Blattmanns wurden nicht weiter verfolgt. nach Baumgartner wäre »die 

anstalt demnach ein seltsam Gemisch von einer kloster- und staatsschule geworden«. 

letztlich scheiterte das Projekt und Pfäfers hatte fortan die summe von 2000 Gulden für 

erziehungszwecke zu bezahlen53.

In diesem Zusammenhang setzte sich Blattmann bei Wessenberg für Pfarrer Binn- 

bacher in Bauen (kanton uri) ein. dieser wünschte schon lange seinen stokfinstern Kanton an 

eine helle Gegend zu vertauschen. appellationsrat Büeler von rapperschwil habe sich an ihn 

gewandt, da die stadt einen lateinlehrer suche. Binnbacher wolle sich auch finanziell 

verbessern, was in Bauen kaum möglich sei: Es steht ja zu erwarten, daß der junge Mann in 

einem Land, wo nebst der größten Armuth zugleich auch noch die größte bigotterey und krasseste 

Dummheit herrscht, mit der Ökonomie am End auch noch seine Geistes Lichter einbüßen werde. Blatt-

mann hoffte, dass der kanton st. Gallen bei einer allfälligen anstellung in der Persohn die-

ses Mannes einen wakeren Geistlichen bekommen könnte54.

nach 1798 war zunächst in st. Gallen das »protestantische städtische Gymnasium 

als einzige Bildungsanstalt übriggeblieben«. müller-friedberg dachte auch über eine 

dementsprechende katholische lehranstalt nach. nachdem im mai 1805 das kloster 

endgültig aufgehoben worden war, sollte aus finanziellen mitteln des klostergutes die-

ser Plan Wirklichkeit werden. schließlich schlug müller-friedberg vor, das städtische 

Gymnasium für alle kantonsbürger zu öffnen. dafür sollte ein lyzeum angegliedert wer-

den, in welchem u. a. Philosophie unterrichtet werden sollte55. Im november 1805 be-

richtete Blattmann Generalvikar von Wessenberg über eine sitzung von regierungs- und 

erziehungsräten: In dieser Sitzung kam nichts anders zur Sprach, als ein sehr dunkler, verworrner 

Plan, der zur Absicht hat in der Stadt St. Gallen für die katholischen und reformirten bürger des Kan-

tons eine Art von Lyzeum zu errichten. Um sich wenig oder gar nichts kosten zu lassen, wäre es der hl. 

Regierungsräthen ihr Wunsch, daß die Stadt St. Gallen ihre bereits bestehende Mitelschule gemeinsam 

machte, in welchem fall sie dann gerne ein paar höhere Lehrstühle, mit pensionirten st.gallischen Exre-

ligiosen besezen möchten. Blattmann war der meinung, dass dieser Plan beim erziehungsrat 

durchfallen werde. der rat glaube nämlich nicht, dass der alte Schulrath der Stadt St. gallen, 

in dessen kleinstädtischen Ohren das Wort Kantonalsinn von jeher ein Ärgerniß war, ihre noch so 

unvollkommene und mangelhafte bürger- oder Mitelschule zur freyen disposition überlassen werde. 

Grundsätzlich aber erklärte Blattmann zu diesem Projekt: So wünschenswerth überhaupt eine 

Schule von der Art für unseren Kanton wäre: so ist in Gottes Namen die Stadt St. Gallen in moralischer 

und oekonomischer hinsicht der Ort nicht, wo ich eine solche Schule aufgestellt wissen möchte56. trotz-

dem wurde der Plan weiterentwickelt, scheiterte aber letztlich 1806 durch die ablehnung 

der regierung57.
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drei Jahre später wurde in den ehemaligen klostergebäuden am Gallustag feier-

lich ein Gymnasium katholischer fundation eröffnet. Im Bibliothekssaal hielten land-

ammann müller-friedberg, archivar konrad meyer und in Vertretung Professor Brands-

tetter reden58.

nachdem Blattmann schon 1802 einen ersten schullehrerkurs durchgeführt hatte, 

setzte er in den folgenden Jahren dieses unternehmen fort. neben Blattmann und Pfarrer 

steinmüller führten weitere Geistliche – auf den ganzen kanton verteilt – kurse durch. 

so fand am 30. november 1803 in st. Gallen eine weitere abschlussprüfung statt, durch-

geführt von den erziehungsräten Pfarrer Greßer und Pfarrer Blattmann. anwesend wa-

ren auch die Gemeindevorstände von Wittenbach59. aus einer Zusammenstellung der 

abschlussprüfung für schullehrer im herbst 1804 sei diejenige von Josef anton Blatt-

mann angeführt: er hatte 8 kandidaten vorbereitet, von denen 4 bereits im schuldienst 

gewesen waren (»alte«), 4 aber erstmals diesen kurs (»neue«) besucht hatten:

Im Buchstabiren und Lesen:  5. Ordentlich 3. mittelmäßig

Im Schönschreiben:  5. ziemlich 3. mittelmäßig

Im Richtigschreiben:  gründliche Anfänge

Im Rechnen:   3. hinlänglich  5. etwas

In Musik:   ---------

In Verstandesübungen:  einiger Anfang

Unkosten:   Fl. 98, 4360.

schließlich sei noch diejenige von 1805 angeführt, worüber erziehungsrat Grob schrieb: 

Hr. Pfarrer Blattmann, in St. Gallen, hatte 8 Schüler, unter welchen 2 neu hinzugekommene, die 6 

übrigen aber schon einen Cursus bey ihm gemacht haben. Er hat mit ihnen noch keine Endprüfung 

abgehalten, und ist zu bescheiden, mehr zu äußern, als daß er sie im Allgemeinen für brauchbare 

Schullehrer hält61.

nachdem Blattmann sich für die regionale lehrerausbildung eingesetzt hatte, be-

gann er als mitglied des erziehungsrates die schulen des Bezirks Gossau zu visitieren. In 

seinem Bericht an den erziehungsrat vom 19. september 1810 schrieb er einleitend: Da 

Stillstand im Schulwesen eigentlich Rückgang wäre, und da es schon im vorigen Jahre an Aufmunte-

rung und Nachhilfe zum Fortschreiten nicht ermangelte: so muß ich – diesmal die Schulen des Distrkts 

Gossau von einem etwas höhern Gesichts=Punkt aus betrachten, und kann mich deßwegen bey meinem 

diesjährigen Rapport über den Zustand dieser Schulen der vorjährigen Jhnen beliebten Form schon 

nicht mehr bedienen, sondern glaube mich einzig nur auf die Beantwortung folgender drey Fragen 

beschränken zu müssen, als: I. Was ist auch im Jahre 1810 im Distrikt Gossau zum besten des Schul-

wesens wieder gethan worden? II. Was geht aber den Schulen dieses Distrikts immer noch ab, um den 

Namen guter Landschulen zu verdienen? Und III.Wie kann von Seite des hochlöbl. ErziehungsRathes 

den obwaltenden Bedürfnissen nach und nach entsprochen werden? 

In der nun folgenden einleitung seines Berichts stellte Blattmann fest: Nachdem 

nun einmal alle Schullehrer den gleichen Unterricht erhalten; nachdem die gleiche Lehrmethode in al-
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len Schulen bereits ist eingeührt worden, und die hie und da früher noch existirten hindernisse des 

gebiethenden Einflusses der Älteren in den Schulen verschwunden sind; nachdem auch die Gemeinds-

Schulräthe je länger je mehr mit unserer Schuleinrichtung und Lehrart sich bekannt machen und nicht 

blos nur aus Gehorsam, sondern vielmehr aus eigener Überzeügung immer mehr dafür eingenommen 

worden: so dörfte man mit Recht aus allen den verschiedenen einzelnn Schulen ein schönes harmoni-

sches Ganzes erwarten, und – das ist, was ich in diesen Jahren bey meinen Schulbesuchen im Distrikt 

Gossau wirklich auch zum theil gefunden habe.

Ganz allgemein stellte Blattmann dann über die schullehrer fest: Keinen der Schul-

lehrer im ganzen Distrikt Gossau kann ich eigentlich des Unfleises beschuldigen; alle ohne Ausnahme 

verdienen das rühmliche Zeugnis guter Aufführung; alle haben sich wenigstens in der Mechanik der 

vorgeschriebenen Lehrmethode mehr oder weniger Gewandtheit und Fertigkeit erworben. dennoch 

nannte er einzelne lehrer, aber auch deren Vorgesetzte, die schulratspräsidenten, beim 

namen: Am weitesten zurück und unter allen der unfähigste ist der alte Lehrer Karrer in Weyern. Da-

gegen haben die Schullehrer Fässler in Bernhardzell, Gesner in Waldkirch, Lutiger in Oberbüren, Klaus 

in Niederhelfenschwil, und Sager in Andwil in der diesjährigen Führung ihrer Schulen bewiesen, zu 

welch einem hohen Grade von Vollkommenheit sie ihre Schulen bringen würden, wenn ihre in der Di-

daktik und Pädagogik nur sparsam erworbenen Kenntisse und Einsichten nicht so beschränkt wären.

Unter den Schulräthen wovon im ganzen Distrikt Gossau die Herren Pfarrer die Presidenten 

sind, haben sich in diesem Schuljahre durch Eifer und Thätigkeit für die Aufnahme ihrer Schulen vor-

nehmlich wieder rühmlich ausgezeichnet: die Schulräthe zu Gossau, Oberbüren, Bernhardzell, Züber-

wangen, Roßrüthi und Waldkirch.

die fortschritte im schulwesen zeigten sich dann nach Blattmann auch darin, in-

wiefern im distrikt neue schulhäuser erbaut werden konnten. ohne sie im einzelnen auf-

zuzählen, kann er nicht ohne stolz berichten: So freut sich auch Bernhardzell nach so manchem 

so schmerzlich gebrachten Opfer izt im Besize eines der schönsten neüen Schulstube des ganzen Distrikts. 

Blattmann berichtete auch, unter welchen schwierigkeiten schulprojekte verwirklicht 

werden konnten: Die Einwohner von Waldkirch gehören unstreitig unter die finstersten Bewohner 

des Distrikts Gossau. Abneigung und Widerstand gegen jede Neüerung charakterisierte sie von jeher. 

Und doch fand das gute auch da seine Beschüzer und beförderer; indem durch die thätige Verwendung 

des dortigen Herrn Pfr. Schönenberger der Schulfond dieses Jahr durch freywillige Beiträge um mehr 

als 1200 fl. Kapital vermehrt wurde, so daß Waldkirch izt eine freye Schule hat. Besondere Pro-

bleme sah er bezüglich der von ordensfrauen in Wil geführten »töchterschule«, welche 

von zwei vortrefflichen Lehrfrauen geführt würde. Nur schade, daß das Personal dieses Klosters 

so reduzirt ist, daß wenn dieses Frauenkloster rücksichtlich des dort errichteten Instituts von Seite der 

hochlöbl. Kantonsregierung nicht die Erlaubnis erhält, ein paar Novizen aufnehmen zu dörfen, dieses 

an sich rühmliche und wohlthätige Institut aus Mangel an den nöthigen Lehrfrauen in der Folge von 

selbst wieder eingehen muß. Bezüglich niederbüren sprach er die Befürchtung aus: Aber – in 

Niederbüren herrscht bey den dortigen Gemeind- und Schulräthen fortwährend so wenig Eifer und Reg-

samkeit, daß man sich für die Zukunft – so lange der dortige Herr Pfarrer und Erziehungsrat Müller 

sein Wesen oder Unwesen forttreibt – für die Aufnahme der dortigen Schule wenig gutes versprechen 
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kann…62. doch setzte er seinen ganzen einfluß ein, um auch dort eine Änderung der 

schulischen Verhältnisse herbeizuführen. In einem vom schul- und Gemeindesekretär 

Brendle abgefassten Protokoll hiess es: Der Hochwürdige Hochgelehrte Herr Commissarius blat-

mann hat als Schul Jnspector den 24 Mey 1811 zu Niederbüren dem versammelten Schul und Gemein-

deRath deütlich nachdrücklich vorgetragen: Es liege in den Wünschen der hochlöblichen Regierung, 

und des löblichen ErziehungsRathes, das die Biesherigen misheligkeiten zwischn Joseph Anton Würth 

und dem Schul und GemeindeRath auf eine für die Schul und Gemeinde Räthe in allen Rücksichten 

Ehrenvolle Weise gütlich möchte ausgeglichen werden63.

dePutat und Bischöflicher kommissar  
im kanton st.  gallen

das Gebiet des helvetischen kantons säntis war kirchlich nach wie vor in die bei-

den landkapitel st. Gallen und Gossau gegliedert. 1794 war Johann nepomuk Brägger, 

Pfarrer in kirchberg, dekan des landkapitels Wil, während im dekanat st. Gallen seit 

1798 franz Xaver müller von niederbüren dieses amt bekleidete64. nachdem die beiden 

landkapitel bis 1798 dem st. gallischen offizialat unterstanden hatten, wurden sie 1800 

wieder der vollen bischöflichen Jurisdiktion des Bistums konstanz unterstellt. Papst Pius 

VII. erteilte dazu 1801 seine Zustimmung. fürstbischof von dalberg übertrug 1802 die 

Verwaltung der diözese an seinen Generalvikar von Wessenberg65.

eine der ersten maßnahmen ging am 11. september 1802 dahin, dass das ordina-

riat »in jedem landkapitel einen bischöfl. deputat aufzustellen, und selbst auszuwählen, 

der mit dem decan, oder auch allein, besondere Geschäfts-aufträge in wichtigen fällen 

zu besorgen hätte«66. es ist nicht zu klären, ob 1804 Pfarrer Blattmann zum deputaten  

für das landkapitel st. Gallen ernannt oder erst einmal für dieses amt vorgeschlagen 

wurde. In jedem fall war ihm nicht wohl dabei. nach seiner meinung hätte man besser 

einen anderen Pfarrer für diese aufgabe vorgesehen. er spürte, dass seine geistlichen 

mitbrüder ihn als unliebsamen eindringling einstuften. Sie wissen, – schrieb er – wie diese 

Männer (Ehre jedem, der hierin eine ehrenvolle Ausnahme macht) aus angebohrener Vorliebe für das 

Mönchthum im Kloster des hl. Gallus kein anderes Jntereße haben, als für den alten Schlendrian. 

Unbekannt mit dem Geiste des izigen Zeitalters, fremde im Gebiete der neüern Litteratur sind sie Feinde 

gegen jede noch so nöthige nur wahre Sittlichkeit, eine Christus Religion und besseren Volksbildung 

bezwekende Anstalt. die meisten hätten an der »Porta« ihre zumindest abschliessende aus-

bildung für die zukünftige seelsorge erhalten, während er selbst eben in luzern und 

dann in konstanz studiert hatte. Bei der Porta handelte es sich um jenes Institut, das im 

kloster st. Gallen für die angehenden Weltpriester im Gebiet des st. gallischen offizi-

alates eingerichtet worden war. Urtheilen Sie nun, was ich unter solchen Männern von solchen 

Grundsäzen bey der Einführung von Kapitels=Konferenzen für einen Rolle spielen werde – ich, der ich 

mehr als kein anderer von diesen Herren als ein Fremder, als ein eingedrungener, als ein Erzfeind des 
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hl. St.gallischen Ordinariats angesehen bin. Blattmann schlug daher vor, vorerst überhaupt 

keinen deputaten zu ernennen, die einführung der kapitelskonferenzen bei günstiger 

Gelegenheit anzuordnen, ebenso die dabei zu verfassenden schriftlichen arbeiten in ei-

nem bestimmten Zeitraum zu verlangen. alles andere sollte den derzeitigen dekanen 

überlassen werden. Diesen von mir vorgeschlagenen Weg führt freylich nur langsam zum Ziele. 

Aber – irre ich mich nicht – doch gewisser und mit wenigen Vertrießlichkeiten. Ist es nicht beßer, Mein 

Freünd, Es machen gewisse Männer von selbst plaz, als daß man sie jüngst mit gwalt aus dem Weg 

herausschlagen muß? Wir müssen uns nicht ohne Noth Feinde machen, es wird ohne dem der hinder-

nisse genug geben67.

Blattmann war mit seinen kritischen Äußerungen über seine mitbrüder und das 

klösterliche milieu im besonderen nicht allein. hier stand er durchaus in geistiger nähe 

zu thaddäus müller von luzern, der 1807 etwa über das dortige kloster der franziska-

ner-minoriten schrieb: »unsrer minoriten thun ist – mit geringer ausnahme – essen 

und trinken, müssiggehen, und schmähen. – daher dieser Geist«. doch es gab auch 

franziskaner, die sowohl von müller wie auch von Wessenberg hohe Wertschätzung er-

fuhren. Zu nennen ist hier der Pädagoge Grégoire Girard von fribourg (1765–1850), von 

dem Wessenberg 1804 schrieb: »P. Girard besitzt alle eigenschaften, um seinen ordens-

brüdern den aechten evangelischen Geist einzuflössen«68.

Blattmann bezog sich in seinem schreiben auf die bischöfliche Verordnung vom 

5. Januar 1803 zur Wiedereinführung von kleruskonferenzen. Ziel der konferenzen sei 

es, »eine trefliche uebungs=schule für seelsorger« zu sein, die nützliche erkenntnisse 

vermittle, Irrtümer und Vorurtheile abbaue, die liebe zum wissenschaftlichen studium 

wecke, die seelsorger einander »von der schätzbarsten und edelsten seite« bekannt ma-

che….«69. Im kantonalen Gesetz über kirchliche synoden vom 29. Juni 1803 hiess es, 

»daß die religiöse und sittliche Bildung des Volkes das Glück des staates festige. … Ver-

sammlungen zur gemeinsamen Beratung der kirchlichen fragen seien für die angestreb-

ten Verbesserungen sehr nützlich«70. unter dem 10. Juli 1803 schrieb dann das ordinariat 

den dekanen, dass die von den teilnehmern vorgeschlagenen themen vom Generalvikar 

zu genehmigen seien. das schreiben vom Januar erhielt aber erst nach der kantonsgrün-

dung das »landesherrliche Placitum« und wurde im »st. Gallischen kantonsblatt« veröf-

fentlicht71. Blattmanns Vorgehen wurde offenbar nicht berücksichtigt. er wurde deputat 

und die konferenzen eingeführt. dies ist schon daraus zu ersehen, dass Generalvikar 

von Wessenberg am 10. Juni 1804 an den bischöflichen kommissar müller in luzern die 

frage richtete: »Wie steht es in Ihrer Gegend mit den konferenzen? Im st. Gallischen, 

thurgau und aargäu werden sie gehalten«72. Im »archiv für die Pastoralkonferenzen« 

lobte im Juli 1805 Ignaz von Wessemberg die mitglieder des landkapitels Wil für deren 

erste konferenzen unter leitung ihres dekans Johann nepomuk Brägger. themen waren 

die konferenzen an sich und ihre biblische Begründung, die Beichte und der respekt der 

jüngeren vor den älteren Geistlichen73.
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Im februar 1807 trug die konstanzer kurie der st. Galler regierung an, eine 

zukünftige Gliederung der landkapitel nach der distrikteinteilung des kantons aus-

zurichten. nachdem die regierung diesem Vorschlag gegenüber ihr Interesse gezeigt 

hatte, erfolgte im august 1807 die neueinteilung derjenigen kapitel, welche konstanz 

unterstanden: 1. st. Gallen oder rorschach, 2. Goßau, 3. untertoggenburg, 4. obertog-

genburg, 5. rheintal und 6. uznach. am 24. dezember 1807 wurde dann Joseph anton 

Blattmann zum bischöflich-konstanzischen kommissar bestellt74. er war für die land-

kapitel st. Gallen, Gossau, untertoggenburg, obertoggenburg und rheintal zuständig. 

aus dem folgenden wird deutlich, daß seine funktion als Bindeglied zwischen bischöfli-

cher kurie, den Geistlichen in den erwähnten kapiteln und der st. gallischen regierung 

bestand75.

so traf sich kommissar Blattmann am 3. november 1808 morgens um 10 uhr im 

sitzungszimmer der regierungskommission des Innern mit den mitgliedern des klei-

nen rates (regierung) Gmür, Germann und falk. thema waren die Gebühren im Be-

reich der katholischen kirche. Bestimmt wurde, dass die erstmalige Zulassung zu einer 

Pfründe inskünftig höchstens 2 fl. 45 k. betragen solle. Bezüglich der dispens von der 

öffentlichen Verkündigung einer beabsichtigten eheschließung wurden die Gebühren 

nach der bisherigen Übung unter dem stift-st. gallischen offizialat festgelegt. dann 

stellte kommissar Blattmann die frage nach allfälligen sondervollmachten der fürstäbte 

für die Beseitigung von ehehindernissen (Verwandtschaftsgrade). Von seiten der regie-

rung wurde ihm geantwortet, dass der nuntius den fürstäbten in gewissen zeitlichen 

abständen diese Vollmacht erteilt habe. für die dispens hatten bisher die st.gallischen Un-

terthanen in jedem Falle mehr oder weniger nicht als 7 fl. zu bezahlen. die regierungsabordnung 

war der meinung, es solle bei dieser Gebühr bleiben. ansonsten hätten sich die Pfarrer 

ausdrücklich direkt an den nuntius zu wenden. für die Bestätigung einer dekanswahl 

sollte weiterhin 10 fl. entrichtet werden. Bezüglich der Bestätigung der Wahl einer leite-

rin eines frauenklosters wurde beschlossen, dass dieses infolge ihrer armut inskünftig 

dafür keine Gebühr mehr zu entrichten hätte. schließlich teilte die regierungsabord-

nung kommissar Blattmann mit, dass künftig bei dekanswahlen kein bischöflicher Ge-

sandter mehr teilnehmen dürfe (kosten sparen), ebenso bei den kapitelskonferenzen. 

die ordentliche Visitation wird den dekanen übertragen. sollte künftig zu irgendeinem 

anlass ein bischöflicher Gesandter benötigt werden, müssten ihn diejenigen entschä-

digen, welche ihn angefordert hätten. als dann Blattmann die frage nach seiner eige-

nen entschädigung als bischöflich-konstanzischer kommissar einbrachte, war man der 

meinung, dass er durch die in seinem amtsbereich anfallenden Gebühren entschädigt 

werden solle. Bezüglich des tischtitels (= Garantiebetrag für einen Priester zuhanden 

des Bistums, falls dieser dienstunfähig würde) erklärten die anwesenden mitglieder des 

kleinen rates, dass die regierung solche Beträge nicht mehr einfordern werde. sollte 

dies die bischöfliche kurie tun, sei für sie die höhe des Betrages nicht mehr relevant76.
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Im märz 1809 veröffentlichte Generalvikar von Wessenberg die »allgemeine Got-

tesdienstordnung«, welche in der gesamten diözese einen einheitlichen Vollzug der 

liturgie bei der messfeier selbst wie auch an einzelnen festen des kirchenjahres her-

beiführen sollte. diese anordnung stiess vielfach auf ablehnung und missverständnisse 

machten sich breit. das königreich Württemberg stimmte einer Veröffentlichung dieser 

Gottesdienstordnung nicht zu. nicht besser erging es diesbezüglich im amtsbereich von 

kommissar Blattmann. er schrieb: So wünschbar ein bessere, gleichförmige Gottesdienst=Ordnung 

auch für den hiesigen Kommissariats bezirk wäre: so finde ich gleichwol die mir mitgetheilte für die 

Rheinische Bundeslande des Bistums hervorgegebene Gottesdienstordnung unter den gegenwärtigen 

Umständen für die hiesige Gegend unausführbar. Ich bin zum voraus versichert: daß diese Gottesdienst-

ordnung, so sehr sie auch übrigens in den Wünschen eines jeden rechtschaffenen, ächtreligösen Katho-

liken liegen muß, die Genehmigung der hohen Landesregierung nicht erhalten würde. die mehrheit 

des kleinen rates würde die ordnung ablehnen, zumal sie von teilen des klerus unter-

stützt würde77.

Blattmann war als bischöflicher kommissar nicht unumstritten. spätestens 1809 

wurde deutlich, dass im landkapitel untertoggenburg eine Gruppe von Priestern tatkräf-

tig opposition betrieb. am 23. oktober kamen in Gossau 4 Geistliche zusammen und 

machten sich Gedanken, wie mit den aus konstanz zugesandten bischöflichen »dekre-

ten und Verordnungen« zu verfahren sei. nach ihrer meinung war es ihr recht, diese 

anzunehmen oder auch abzulehnen. In diesem sinn hatten sie sich auch an die st. Galler 

regierung gewandt. Bekanntlich war auch das landkapitel untertoggenburg in soge-

nannte regionalgruppen (»regiunkel«) aufgeteilt. die »obere« Gruppe (um Bütschwil) 

bildete den anfang, dem sich auch die »untere« (um henau) anschloß. Blattmann konnte 

berichten, dass die Bewegung auch auf die landkapitel obertoggenburg und rorschach 

übergriff, während in demjenigen von Gossau der einfluß des dekans Germann, Pfarrer 

von niederwil, eine weitere ausbreitung verhinderte. Selbst die Mönche in Fischingen ärgern 

sich über den frechen Ton, und die respektlose Art, wie sich ein Ochsner und seine Mitkonsorten in dieser 

Sache benemmen. die konstanzer kurie reagierte insofern, als sie ihren standpunkt der 

st. gallischen regierung übermittelte. diese wiederum mochte sich nicht anschliessen, 

sondern gab dem Ganzen die Bedeutung eines Gutachtens, über das zu diskutieren sei.

konkret angesprochen war meinrad ochsner, 1806–1818 Pfarrer in Bütschwil, und 

dann bis zu seinem tod Pfarrer in henau. ochsner stammte aus einsiedeln und war ur-

sprünglich kapuziner gewesen78. als nun die regierung der bischöflichen Behörde ihre 

stellungnahme zu diesem Problem mitteilte, zeigte es sich, dass man dort der Gruppe um 

Pfarrer ochsner im Grunde genommen recht gab. der Viererausschuss, der im oktober 

1809 in Gossau getagt hatte, und mit seiner forderung nach Überprüfung der bischöf-

lichen Verordnungen die Zuständigkeit der kirchlichen Behörde in konstanz infrage 

stellte, wurde durch die haltung der regierung regelrecht aufgewertet. nach Blattmann 

waren bislang die bischöflichen anordnungen über ihn an die Geistlichen gelangt, wo-

bei er als bischöflicher kommissar die regierung informierte. er schlug daher vor, dass 
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jede anordnung inskünftig nicht nur an ihn, sondern direkt auch an die regierung ge-

schickt werden sollte. Im übrigen bezeichnete Blattmann die von den Geistlichen um 

Pfarrer ochsner an die regierung gesandte eingabe eine reine schmähschrift, die sich 

gegen den Bischof und seine Behörde richte und deren Verfasser eine kirchliche strafe 

verdienten. Ich weiß wohl, daß in den gegenwärtigen Zeitumständen eine gewisse Mäßigung und 

nachgiebigkeit oft beßer ist, als unerbitterliche Härte und Strenge. Aber dismal zue Schonung, Mä-

ßigung, und zu jeder, auch der geringsten Nachgiebigkeit anrathen, hieße wahrhaftig ! das bischöfl. 

Ansehen in unserem Kanton zum blassen Schattenbild machen wollen79.

die bischöfliche kurie wandte sich nun sehr vehement an die kantonsregierung 

in der erwartung, dass sie ihren behördlichen anordnungen Geltung verschaffe. dem 

stand die tatsächliche haltung des kantons gegenüber, welche die Geistlichen des land-

kapitels untertoggenburg indirekt zu unterstützen suchte. damit aber geriet sie nun zwi-

schen zwei lager: Man fühlt sich überhaupt bemüßiget, der äüßerst mäßigend und billigen Forde-

rung der hochwürdigsten bischöfl. Curia zu entsprechen – möchte aber dabey die liebe Geistlichkeit des 

Kantons nicht an den Kopf stoßen. Vorerst war daher keine lösung in sicht. offenbar suchte 

Blattmann, Pfarrer ochsner insofern entgegenzukommen, als er ihn mit unterstützung 

des reformierten Pfarrers steinmüller als mitglied des erziehungsrates vorschlug. doch 

ochsners Wahl zeigte nicht die erwartete Wirkung. stattdessen – so Blattmann im Januar 

1810 – habe dieser nun auch diesem Kollegium in einer an dasselbe erlassenen Zuschrift voll Grob-

heit, bitterkeit und hämischer Bosheit den Fehde handschuh hingeworffen. Wahrscheinlich dörfte dieser 

Apfel, bevor es noch warm wird, zum Fallen reif werden80.

doch nun besann sich die regierung des kantons st. Gallen, indem künftig »die-

selbe den bischöfl. Verordnungen stets den wirksamen schuz werde angedeihen lassen«. 

denn bereits im mai desselben Jahres zeigte es sich, daß sich vor allem landammann 

müller-friedberg (er wird von Blattmann als »Präsident« bezeichnet) bezüglich kirchli-

cher Veränderungen zurückhaltend verhielt. Blattmann bedauerte, dass entsprechende 

anordnungen für die sogenannten oesch-Prozessionen wie auch für diejenige beim 

fronleichnamsfest im kanton nicht durchgeführt werden könnten. Bevor er diese seinen 

ihm unterstellten dekanen weitergeben konnte, teilte ihm müller-friedberg mit, dass 

der kleine rat darüber noch beraten müsse. für Blattmann war klar, dass die meisten 

regierungsmitglieder gegen weitere reformen eingestellt waren und es den Geistlichen 

überlassen wollten, in welcher form die fronleichnamsprozession und weitere flurpro-

zessionen abgehalten werden sollten. deshalb sollte alles vermieden werden, was den 

ruf derjenigen Geistlichen, die sich an die vorgeschriebene ordnung halten wollten, 

beeinträchtigen würde (und sie am Ende dem Starrsinns des rohen Pöbels, und dem Hohngespött 

und Gelächter der Hochgeachtesten und gefürchtesten Obskuranten gewiß geben). nach Blattmann 

standen auch die Pastoralkonferenzen unter diesem druck und er bat bei Wessenberg 

um nachsicht, daß dies allein meinem leider ! von allen Seiten gehemmten Wirkungskreise bey-

zumessen sei81.
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Im »archiv für die Pastoralkonferenzen« werden für den Zeitraum von 1804 bis 

1814 die Protokolle zweier Priesterversammlungen wiedergegeben. am 31. august 1807 

kamen die Geistlichen des kantons appenzell-Innerrhoden unter leitung des Bischöfli-

chen kommissars manser zusammen und am 15. mai 1809 trafen sich die mitglieder des 

oberen regiunkels des kapitels rheintal zur dritten konferenz im Pfarrhaus von mar-

bach. die leitung hatte dekan Valentin stürm von Balgach. Pfarrer Bernhard frommen-

weiler sprach über das thema »Worin besteht der Wohlstand, den ein Geistlicher gegen 

Weltmenschen zu beobachten hat?«. die konferenz schloss »durch Verlesung des Be-

fehls vom hochwürdigsten ordinariat, daß am frohnleichnamsfest die evangelien und 

Gebete in deutscher sprache sollen gehalten werden«82. 

es bleibt festzustellen, dass ein teil des st. Galler klerus – von appenzell abge-

sehen – durchaus bereit war, im sinne der konstanzer reformmassnahmen tätig zu 

werden. dazu gehört auch die abhandlung des Pfarrers von engelburg bei st. Gallen, 

Ildefons fuchs, über die frage »Welche Verdienste haben sich fridolinus, kolumbanus, 

Gallus, magnoaldus und andere um die ausbreitung des Christums in unserem Bistum 

erworben?«. der st. Galler kustos Josef anton hogh behandelte die frage »Woher kommt 

es, wenn die moralität der menschen und ihrer Geisteskultur nicht gleichen schritt hält, 

sondern vielmehr, wie es leider nur zu oft der fall ist, mit ihr im umgekehrten Verhält-

nis steht?«83. andererseits gab es starke kräfte, welche die Zuständigkeit der konstan-

zer kurie im kanton st. Gallen möglichst einzugrenzen suchten. ob dies die folge der 

jahrhundertelangen autonomie unter dem stift-st. gallischen offizialat war oder ob sich 

hier bereits der Gedanke an eine zukünftige kirchliche eigenständigkeit – vielleicht als 

eigene diözese – ankündigte, ist nicht eindeutig zu klären. auffallend ist ja auch, dass es 

im kanton st. Gallen in diesen Jahren keinerlei tätigkeit des konstanzer Weihbischofs 

gab. Zumindest sind keine bekannt, wie etwa firmungen oder kirchweihen. dagegen hat 

Weihbischof ernst maria ferdinand von Bissingen zwischen 1803 und 1807 in den Zen- 

tralschweizer kantonen einige neu erbaute kirchen eingeweiht84. allerdings hat auch  

der konstanzisch-bischöfliche kommissar müller von luzern neue kirchen benediziert. 

am 3. oktober 1810 schrieb er an Wessenberg betreff der neuen kirche in menzberg 

(kanton luzern): »Vorher sollten (wenn’s geschehen könnte, auf den 15t (oktober) die 

kirche, das Coemeterium, Baptisterium tabernakel benedizirt werden. Ich bitte sie um 

die Gefälligkeit (da ich vielleicht selbst diese functionen vornehme), die lincenz. auf 

mich mit einiger Beförderung zu stellen«85. es ist daher durchaus möglich, daß auch Jo-

sef anton Blattmann als bischöflicher kommissar in seinem amtsbereich kirchen bene-

dizierte. dies scheint zumindest für die kirche von Bichwil (dekanat untertoggenburg) 

1809 zuzutreffen. In fall der neu erbauten Pfarrkirche von lütisburg (im gleichen deka-

nat) war Blattmann insofern betroffen, als er im mai 1809 ein schreiben Wessenbergs 

zu beantworten hatte. Zu diesem Zweck wandte er sich an den dortigen Pfarrer Johann 

Blasius angehrn. dieser begründete die notwendigkeit einer neuen kirche mit dem hin-

weis, dass die bisherige kirche für die Zahl der Pfarrangehörigen zu klein geworden sei. 
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die erforderlichen Geldmittel seien vorhanden, wobei die reformierten ein drittel der 

Bausumme zu übernehmen hätten. Blattmann konnte daraufhin gegenüber Wessenberg 

den Bau einer neuen kirche befürworten. möglicherweise hat er 1811 auch die neu er-

baute Pfarrkirche von lütisburg benediziert86. 

mit dem Jahr 1811 endet der Briefwechsel Blattmanns mit Generalvikar von Wes-

senberg. auch die übrigen Quellen schweigen. lediglich im mai 1812 teilt er als bischöf-

licher kommissar dem Hochwürdigsten Hochwohlgebohrenen Freyherrn von Weßenberg, Gaistl. 

Regierungs-Presidenten u. Generalvikar mit, dass Pfarr-rektor martin Greßer (wohl von der 

stiftskirche) dem in St. Gallen aufgestellten Kirchenrath seine demission eingab. offenbar 

konnte diese abgewendet werden, da Greßer aus krankheitsgründen zurückgetreten 

war. ein Vertreter sollte vorerst die seelsorge weiterführen87.

Wenn Blattmann vielfach der kritik der geistlichen mitbrüder ausgesetzt war, in-

dem sie offen oder auch insgeheim gegen ihn arbeiteten, war auch dies eine erfahrung, 

die er mit andern Priestern seiner Zeit zu tragen hatte. franz Xaver Brandenberg (1774–

1824) von Zug war in seiner heimatstadt Professor der rhetorik und Präfekt der stadt-

schulen. er hatte einst bei Johann michael sailer studiert und wurde von diesem 1808 

auf einer seiner zahlreichen schweizerreisen besucht88. 1805 tauchte ein von anonymer 

hand verfasstes Pamphlet auf, das Brandenberg von seinem Inhalt her als schmähschrift 

einstufte, und es deshalb an die bischöfliche kurie schickte89. er tat dies vor allem, nach-

dem ihm Pfarrer Blattmann den wahrscheinlichen Verfasser nennen konnte. dieser ver-

sicherte Brandenberg glaubhaft (aus dem Munde eines Vertrauten von h(och)l. Dudli), dass der 

Pfarrer von heiligkreuz (nördlich von niederhelfenschwil sG), Johann Georg dudli, der 

Verfasser der schrift sei. Blattmann nannte diesen einen elenden Tropf und hoffte auf eine 

Bestrafung durch die kirchliche Behörde90. Worin nun die schmähung bestand, wird aus 

den Briefen nicht ersichtlich.

Blattmanns Bemühungen um die 
landWirtschaft und gegen die  armut

1814 bekam der kanton st. Gallen eine neue Verfassung, deren Prinzipien unter 

anderem von den europäischen Großmächten bestimmt wurden. der Grundsatz, dass 

jeder konfession fortan in kirchlichen und schulischen angelegenheiten eine eigene 

kompetenz zugestanden wurde, sollte zu einem prägenden kennzeichen der restaura-

tion werden91. der katholische administrationsrat bestimmte fortan das kirchliche le-

ben massgebend mit. Überdies endete mit dem 31. dezember 1814 die Zugehörigkeit der 

st. gallischen landkapitel zur diözese konstanz. sie wurden dem apostolischen Vikar 

Göldin von tiefenau in Beromünster unterstellt. als dieser 1819 starb, wurden sie dem 

Bischof von Chur zugeordnet. somit unterstand nun das ganze kantonsgebiet dem dor-

tigen Bischof karl rudolf von Buol-schauenstein92. 
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es ist nicht bekannt, wie Blattmann diese neue politische wie auch kirchliche ent-

wicklung bewertet hat. Zumindest war er nicht mehr bereit, das amt des schulinspektors 

im Bezirk Gossau wahrzunehmen. der nun zuständige katholische administrations- 

und erziehungsrat musste am 4. märz 1817 die stelle ausschreiben »auf erfolgte ableh-

nung der schul-Inspektorstelle von seite des tit. herrn Pfarrer Blattmanns in Bernhard-

zell«93.

Zudem musste er sich jetzt in Bernhardzell mit ganz persönlichen Problemen aus-

einandersetzen. sein Bruder Johann Baptist hatte 1807 in der benachbarten Gemeinde 

Wittenbach das dortige schloss dottenwil erworben. er baute dort einen kurbetrieb mit 

einer molkeanstalt auf. In einem st. Galler ortslexikon ist 1818 zu lesen: »dottenwyl, ein 

schlößlein in der Pfr. und polit. Gmd. Wittenbach, kr. häggenschwil, Bez. rorschach 

auf einem anmuthigen hügel 1 ½ st. Von st. Gallen gelegen, welches hr. altstatthalter 

Blattmann von Zug vor mehreren Jahren käuflich an sich brachte und mit großem kos-

ten-aufwand zu einem guten kur- und Badhaus einrichtete und zu diesem ende noch 

ein Gebäude zu dem schon bestehenden aufführen ließ. nicht allein die gute und billige 

Bedienung des immer freundlichen Wirthes, sondern auch die reizende aussicht auf den 

nahegelegenen Bodensee, das thurgau, rheinthal und in das entfernte schwaben und 

das anschauen der prächtigen tyroler-, appenzeller- toggenburger- und Glarner-Ge-

birge, verschafften demselben eine Zeitlang zahlreichen Besuch, doch mußte er endlich 

auch dem drang der Zeiten unterliegen; und diese schöne Besizung kam vor weniger 

Zeit käuflich an einen Bürger von st. Gallen«94. Beim kauf der liegenschaft war diese 

mit einer hypothek von f.2000 belastet, welche den herren von albertis in rorschach ge-

Abb. 7: schloß dottenwil bei Wittenbach (Johannes huber, st. gallen)
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hörte. 1813 verlangten diese herren 

von Johann Baptist Blattmann eine 

zusätzliche finanzielle absicherung 

der hypothek, was dieser nicht zusi-

chern konnte. sein Bruder Josef an-

ton war bereit, Bürgschaft zu leisten, 

zumal er bislang schon mit seinem 

eigenen Vermögen das unternehmen 

seines Bruders mitgetragen hatte. 

diesen schritt hatte Pfarrer Blatt-

mann in Erwartung besserer Zeiten – wie 

er 1816 schrieb – getan. doch diese 

trafen nach seinen eigenen Worten 

nicht ein. stattdessen musste Johann 

Baptist Blattmann 1816 Insolvenz an-

melden und sein Bruder Josef anton 

verlor dabei über 5000 fl. Überdies 

war er zu diesem Zeitpunkt insofern 

belastet, als seine mutter und zwei 

kinder seiner verarmten schwester 

im Pfarrhaus zu Bernhardzell wohn-

ten. auch die zwei kleinen kinder seines schwagers rancetti waren auf seine hilfe ange-

wiesen. dieser war zwar über 20 Jahre im haus von albertis in rorschach getreüer Buchhal-

ter gewesen. nun aber musste er einem Verwandten von albertis Platz machen und wurde 

arbeitslos (brodlos). die ereignisse setzten Pfarrer Blattmann derart unter druck, daß er 

3 monate lang krank darniederlag. In seiner not schrieb er im august 1816 Generalvikar 

von Wessenberg einen Bittbrief, worin er seine lager schilderte: Ich kann nichts entübri-

gen; unmöglich kann ich meine alte 78-jährige Mutter, und 4 unschuldige Kinder darben lassen!!!. 

Wessenberg sollte die Brüder von albertis dazu bringen, auf einen teil des kapitals zu 

verzichten. Um eine solche Fürsprache für mich unglüklichen an den herrn L.Albertj wage ich es, Eüer 

Hochwürden und Gnaden ehrerbietigst, und angelegentlich zu bitten. Sollten dadurch, wie ich hoffe, 

ihre Herzen zum Mitleid bewegt werden – o wie werden dann meine alte Mutter und die 4 unschuldigen 

Kinder tagtäglich mit mir Eüer Hochwürden und Gnaden als unsern größten Wohltäter und Retter 

dafür segnen95. die herren von albertis gehörten damals zu den eingesessenen Geschäfts-

leuten in rorschach, die seit dem frühen 18. Jahrhundert im leinwandhandel tätig wa-

ren. Vorübergehend im benachbarten arbon tätig, betrieben sie als kaufleute seit 1805 

ihre Geschäfte wieder in rorschach96. man kann davon ausgehen, dass von Wessenberg 

seinem freund Blattmann zu hilfe kam und bei von albertis fürsprache einlegte. Inwie-

fern diese reagierten, ist nicht bekannt.

Abb. 8: Joseph anton Blattmann 1813: zeichnung von Johann  
daniel Wilhelm hartmann (kantonsbibliothek vadiana st. gallen)
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für die Zeit nach 1815 fällt auf, dass sich Blattmann neben seiner tätigkeit als 

seelsorger vor allem um Verbesserungen im naturwissenschaftlichen und sozialen Be-

reich hervortat. die Pfarrei wird im st. Galler ortslexikon folgendermaßen beschrieben: 

»Bernhardszell, ein beträchtliches Pfarrdorf, kath. religion, 7 st. Von Wyl, 3 st. Von Gos-

sau und 2 st. Von st. Gallen entfernt, und bildet mit den höfen und Gütern Bachwiß, 

Baumgarten, Bleichenbach, dicken, ehrliholz, engi, Grüth, halten, harzenwyl, hin-

derkirch, huseck, kreuzeck, lee, molerhof, rädlisau, rötisberg, rutzenwyl, schachen, 

schrattenwyl und Winterburg eine eigene Pfarrey mit 110 häusern und circa 600 einwoh-

nern, welcher ein Pfarrer und Caplan vorstehen; in polit. hinsicht gehört diese Pfarrey, 

die auch eine freyschule hat, in die Gmd. und den kr. Waldkirch, Bez. Gossau. feld- und 

ackerbau nebst obstwachs ist der hauptnahrungszweig der Bewohner. diese Pfarre war 

anfänglich ein filial von st. mangenkirch in st. Gallen, und schon im 9. Jahrhundert der-

selben einverleibt«97.

Bereits seit 1812 war Blattmann mitglied bei der schweizerischen Gemeinnützigen 

Gesellschaft. seine anwesenheit bei deren Jahresversammlung ist für 1814 und 1823 in 

trogen belegt. »auffällig war es, bei der Versammlung von 1812 durch Generalvikar Wes-

senberg aus einem Berichte des Pfarrers und Commissars Blattmann von Bernhardzell 

zu vernehmen, daß für die katholische Confession des kantons st. Gallen noch keine 

allgemeine armenordnung bestehe, einzelne armenfonds zwar vorhanden seien, aber 

nur zur linderung vorübergehender not, meist ohne Plan verwendet werden«98.

seit 1819 war er dann mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesell-

schaft.99. Im gleichen Jahr gründete Pfarrer steinmüller die landwirtschaftliche Gesell-

schaft des kantons st. Gallen. Blattmann wurde deren Vizepräsident. In einem engeren 

kreis gründete dieser eine »Privatgesellschaft landwirtschaftlicher freunde in den Bezir-

ken rorschach und Gossau des kantons st. Gallen über die Verbesserung der Wiesen«. 

Zu den mitbegründern gehörte auch Georg leonhard hartmann (1764–1828), Bürger 

der stadt st. Gallen. hartmann hatte zunächst angefangen, evangelische theologie zu 

studieren. seit 1789 tat er sich als Verfasser von historischen und naturwissenschaftli-

chen abhandlungen hervor. seit 1803 war er u. a. aktuar des st.gallischen erziehungsra-

tes100. hartmann wurde zu einem der wichtigsten freunde Blattmanns. er veröffentlichte 

1823 die abhandlung »landwirthschaftliche und sitten-Gemälde der Bewohner der alt 

st. Gallischen landschaft zu anfange des XIXten Jahrhunderts101. mitglieder aus dem ka-

tholischen klerus waren unter anderem der kaplan in Wittenbach, Burgstaller, sowie 

dessen Pfarrer himmelberger, Joseph hogg, Pfarrer in Waldkirch, ja sogar ochsner von 

henau und Zürcher in mörschwil 102. als dann 1830 die 16. Jahresversammlung der allge-

meinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten naturwissenschaften in st. Gal-

len eröffnet wurde, erklärte Pfarrer steinmüller in einem Überblick: »die mannigfaltigen 

Gebrechen und mängel des Wiesenbaues waren ebenfalls Gegenstände der Bearbeitung, 

besonders hatte sich die Privatgesellschaft landwirthschaftlicher freunde, in den Bezir-

ken rorschach und Gossau unter Vorstand des hrn. dekan Blattmann die Verbesserung 



 Pfarrer und dekan JosePh anton Blattmann (1761–1835)  103

der Wiesen zum vornehmsten Zwecke gemacht und die Bahn bezeichnet, auf welcher 

man in dieser Beziehung hinarbeiten solle. Besonders wurde mit bedeutendem erfolge 

zu allgemeinerer einführung der esparsette ermuntert«103.

Bekanntlich herrschte 1817 eine allgemeine hungersnot in den kantonen der 

ostschweiz. naturkatastrophen verschärften zusätzlich die lage. der reformierte Pfar-

rer steiger von Ganterschwil schrieb: »den 4. July brach ein furchtbares hagelwetter 

über unser land ein; es zerschlug uns beynahe alle feldfrüchte, vermehrte die armut 

ins ungläubliche, erschwerte das Geben unendlich, ja machte es von nun an unmög-

lich. ein fürchterlicher schlag war dies besonders für unsere gemeinen Bauern; und der 

total-schade beläuft sich, nach damaligem Preise der lebensmittel taxiert, auf wenigs-

tens 24.000 fl.«. nach ruprecht Zollikofer war im kanton st. Gallen das toggenburg am 

schwersten betroffen. »hart vom schicksal mitgenommen, allein, vielleicht auch mehr 

aus inneren ursachen schuld tragend an den ebenfalls schauerlichen, früher beschriebe-

nen resultaten, erscheinen uns die Bezirke rorschach und Gossau«104. Weitere Informa-

tionen zur lage sammelte Peter scheitlin auf seinen reisen durch den kanton st. Gallen. 

Über die umgebung der stadt st. Gallen schrieb er: »dann zogen wir wieder in die nähe 

des dorfes Wittenbach. hier fanden wir wieder größere noth, und an mehreren orten 

quälenden hunger. kaum irgendwo fand ich so dankbare, gutmüthige arme wie hier. In 

einer haushaltung waren eine mutter und zwey (drey?) töchter, die sich mühselig vom 

spinnen nährten. Weil ich eilen mußte, bot ich ihnen Brot und Butter und habergrütze 

nur schnell zum fenster herein. sie jauchzten im buchstäblichen sinne des Wortes. Zwey 

fingen hellauf an zu weinen. später suchten zwey dieser töchter ihr fortkommen im 

schwabenland«105.

diese situation zwang regierung und Grossen rat des kantons, sich mit der weit 

verbreiteten armut – verstärkt durch hungernot – zu befassen. Bereits im oktober 1816 

wurde ein dreierausschuss beauftragt, ein Gutachten zu erarbeiten. dazu gehörte Pfar-

rer Blattmann, Bezirksammann steger von lichtensteig und Jakob laurenz Custer, der 

sich vor allem im rheintal sozial engagierte. Verfasser des entwurfs vom mai 1817 war 

Blattmann. er trug die Überschrift: Verspruch eines unmaßgeblichen Pfarrers eine den ganzen 

Kanton St. Gallen umfassende Anstalt zur Besorgung der Armen. einleitend meinte er: In mehreren 

Kantonen der Schweiz bestehen Anstalten für Unterstützung armer u. hilfsbedürftiger Menschen unter 

ortsobrigkeitlicher Besorgung, denen sich in neueren Zeiten noch gutherzige Privaten unter dem Na-

men von Hilfs-Gesellschaften anschlossen. – Aber überall sind solche vornemlich auf die Hauptstädte 

oder auf andere bedeutende Städte oder Flecken beschränkt. Nirgends unseres Wissens ward der Große 

Gedanke erfasst: Eine, einen ganzen Canton in allen dessen theilen umfassende Armen-Versorgungs-

Anstalt zu errichten. als hauptzweck dieser anstalt nannte Blattmann: Der einzig wahre u. 

höchste Plan einer solchen Anstalt ist, u. kann kein anderer sein, als mit derjenigen Ordnung, wie es die 

Menschlichkeit, die Religion u. die Pflicht jedes Staatsbürgers fordert, allen jenen Mitgliedern des Staa-

tes, welche nicht im Stande sind, ihre u. der Ihrigen nothdürftigste durch eigene Mittel zu befriedigen 

nach nah vorgegangener strenger Prüfung ihres Zustandes das ermangelnde zu verschaffen: dadurch 
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dem der öffentlichen Sicherheit sowohl als der individuellen Sittlichkeit gleich schädlichen Bettel zu 

steüern. In folgenden suchte er die nachstehenden fragen zu beantworten:

I. Welch Individuen auf Unterstützung Ansprüche haben? II. Wem die Pflicht zu unterstützen 

obliege? III. Wie die Unterstützungen auf das Zweckmäßigste geschehen sollen? IV. Woher die nöthi- 

gen Fonds mit der möglichsten Nennung der bemittelten genommen u. unterhalten werden können?  

V. Welche Verpflichtungen die Unterstützten gegen die Unterstützer, u. welche Rechte auch die Un-

terstützer gegen die Unterstützten haben? VI. Durch welche Mittel endlich diese Anstalt eingeführt u. 

einmal eingeführt gesichert werden könne? 106 allerdings konnten sich regierung und Großer 

rat nicht für den vorgeschlagenen Weg entscheiden.

Welche Beziehungen Blattmann in all diesen Jahren pflegte und ausbaute, ist nur 

ansatzweise bekannt. es ging dabei immer um die Pflege jenes Wissens in den gebildeten 

kreisen, welche für neue lösungen offen waren. der junge kapuziner franz sebastian 

amman aus schönau (Gemeinde kirchberg) erinnerte sich noch Jahre später an eine Be-

gegnung mit Blattmann: »es bleibt mir unvergesslich, und ich erinnere mich dessen mit 

lautem danke, wie vortheilhaft es für mich war, daß ich (nach obiger Beschreibung aller 

literärischen hilf nach den studienjahren entblößt), im J. 1818 – von appenzell aus eine 

meiner ersten Predigten in Bernhardzell, kanton st. Gallen, hielt, wo ich das Glück hatte, 

mit dem liebe- und geistvollen – jetzt verewigten sel. herrn Pfarrer und dekan Blatt-

mann bekannt zu werden. Wir pflegten schon das erste mal die traulichsten Gespräche. 

er sagte zu mir unter anderem: sie sind jetzt ein junger mann, neuling im kirchlichen 

Wirkungskreise – lieben sie die studien! Wenn es ihnen an schriften mangelt, so gehen 

sie nach st. Gallen, und verlangen sie bei huber und Comp. aus der lesebibliothek auf 

meine rechnung zum lesen, was sie wollen! dann nannte und empfahl er mir die ange-

messenen Werke gelehrter männer. Vorzüglich machte er mich auf dr. feßlers schriften 

aufmerksam. Ich gieng, nahm sie, las sie, und mir giengen die augen auf !«107 Gemeint 

sind die schriften von Ignaz aurelius fessler (1756–1839), eines ehemaligen kapuziners, 

der 1833 lutherischer Generalsuperintendent und kirchenrat in st. Petersburg wurde. er 

veröffentlichte 1805 das dreibändige Werk »ansichten von religion und Christentum« 

sowie 1817 »die Gesinnung Jesu Christi«108. Bekannt ist auch, dass Blattmann 1814 zu 

denjenigen zählt, welche den ersten Band der »Züricherischen Jahrbücher« von salomon 

hirzel abonnierten109. Zu Blattmanns freunden zählte neben Georg leonhard hartmann 

auch dessen sohn Johann daniel Wilhelm. er bildete sich im künstlerischen Bereich aus, 

in welchem er seit 1826 in st. Gallen arbeitete110. 1813 schickte er Blattmann ein Porträt, 

wofür dieser auch umgehend dankte: Während dem ich seit 14 Tagen mit einem hartnäkigen 

Fieber kämpfe, und die meiste Zeit im Bett zubringen mußte, haben Sie mir mit dem mir überschikten 

Portrait wahres Vergnügen gemacht. Wenn ich über Kunstsachen kompetenter Richter wäre, so möchte 

ich sagen: das Stük macht dem Meister Ehre.

Aber – Freünd! Wie habe ich das um Sie verdient? Und – wie kann ich es Ihnen vergelten? Em-

pfangen Sie einsweilen meinen wärmsten herzensdank, und genehmigen Sie die Zusicherung meiner  

innigsten Liebe u. Freündschaft111. als dann der Vater 1828 starb, brachte Blattmann gegen-



 Pfarrer und dekan JosePh anton Blattmann (1761–1835)  105

über Johann Daniel Wilhelm Hartmann sein Mitgefühl zum Ausdruck: Indem ich Ihnen, 

mein verehrtester herr und Freünd! Wegen dem Ableben Ihres guten, lieben Vaters, meines unvergeßli-

chen Freündes, mein herzliches Beyleid bezeüge, thut es mir zugleich in der Seele wehe, daß ich Morgens, 

eben weil es Sonntag ist, wo ich vor- und nachmittäglichen Gottesdienst halten muß; indem ich mei- 

nen dermaligen presthaften Kaplan zu keinen Funktionen mehr brauchen kann, durchaus nicht im 

Stande bin, bey dem Leichenbegräbnis meines so heißgeliebten Freündes beywohnen zu können. – Ich 

bitte Sie, mich dießfalls gefälligst zu entschuldigen, und die wärmste Zusicherung meiner wahren und 

innigsten Verehrung, Liebe und Freündschaft zu genehmigen112.

1818 wurde Blattmann als Pfarrer von Bernhardzell zum Dekan des Kapitels Gos-

sau gewählt, ein Amt, das er bis zu seinem Tode im März 1835 innehaben sollte113. Als 

solcher wandte er sich in einem Schreiben vom 26. April 1821 zusammen mit den andern 

Dekanen an den Administrationsrat. Sie machten darin auf die unbefriedigende Situa-

tion der Kirche im Kanton St. Gallen aufmerksam und bedauerten, dass sie »als unmit-

telbar Betheiligte … ganz zurückgestellt bleiben sollten«. »Als Hirten des zweiten Ranges 

können uns die geistigen und religiösen Bedürfnisse, wie auch der Grad der diesfälligen 

Kultur des kathol. Volkes« nicht unberührt lassen. Unterzeichnet war das Schreiben von 

Dominik Schmid, Pfarrer von St. Fiden, Dekan des Kapitels St. Gallen, Jos. Ant. Blatt-

mann, Pfarrer in Bernhardzell, Dekan des Kapitels Gossau, Joh. Ant. Custor, Pfarrer in 

Rapperschwyl, Dekan des Kapitels Utznach, Joh. Jak. Wölfle, Pfarrer in St.Peterzell, De-

kan des Kapitels Obertoggenburg, Meinrad Ochsner, Pfarrer in Henau, Dekan des Ka-

pitels Untertoggenburg, Joh. Jak. Zurburg, 

Pfarrer in Au, Dekan des Kapitels Rheintal114.

Schliesslich wurde das Doppelbis-

tum Chur-St. Gallen geschaffen, wobei der 

Kanton ein eigenständiges kirchliches Ter-

ritorium bildete. Am 24. Oktober 1824 zog 

der Churer Bischof Karl Rudolf von Buol-

Schauenstein in St. Gallen ein. Generalvikar 

wurde Ämilian Haffner115. Auch jetzt ist nicht 

bekannt, wie Blattmann über diese neue Ent-

wicklung dachte. Die Seelsorge in Bernhards-

zell wie auch seine Aufgaben als Dekan stand 

im Vordergrund seiner Tätigkeit. Bezüglich 

der Kapitelskonferenzen hatte er sich an jene 

staatliche Anordnung zu halten, die 1825 

dem Generalvikar zugestellt wurde: »Die Sy-

noden und Kapitel stehen unter Aufsicht des 

Kleinen Rates und haben demselben 14 Tage 

vor ihrer Versammlung die gehörige Anzeige 

zu machen«116.
Abb. 9: karl-rudolph von Buol-schauenstein,  
Bischof von Chur-st. Gallen (staatsarchiv st. Gallen)
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In einem schreiben an den klerus der diözese regensburg erklärte deren Bischof 

Johann nepomuk von Wolf am 31. märz 1826, auf welche Weise das von Papst leo XII. 

ausgerufene Jubiläumsjahr durchzuführen sei. nachdem dieses Jubiläum 1825 zunächst 

nur in rom gefeiert worden war, sollte es auch in der gesamten katholischen kirche be-

gangen werden. das Jahr sollte in der diözese regensburg sonntag, den 23. april eröff-

net und am 22. oktober des gleichen Jahres beendet werden117. man kann davon ausge-

hen, daß dieses heilige Jahr auch in anderen diözesen erst 1826 begangen wurde. dem 

klerus der diözese st. Gallen teilte jedenfalls Generalvikar haffner die wesentlichen 

anordnungen mit. Pfarrer Blattmann sandte diese wiederum auch dem ehemaligen Ge-

neralvikar von Wessenberg zu118. Welches motiv ihn dazu veranlasste, ist aus dem Brief 

nicht zu ersehen.

Blattmann als Bischofskandidat

Im Jahre 1830 wurde Blattmann 69 Jahre alt. fast hatte es den anschein, als wäre 

seine Zeit zu ende. Über die Pfarrei schrieb 1832 Johann Jakob Bernet: »seine vor bei- 

läufig vierzig Jahren neu erbaute kirche, eine der schönsten dieses Bezirks, ziert mit  

ihrer gefälligen form das kleine dörfchen ungemein. Bernhardzell, das schon im 9. Jahr-

hundert ein filial der kirche st. mangen in st. Gallen war, hat jetzt selbst an der jenseits 

der sitter bei dem schlosse Blidegg im thurgau gelegnen kapelle degenau ein filial, 

weshalb die Pfarre, ungeachtet die ortsgemeine nur 646 einwohner zählt, von einem 

Pfarrer und einem kaplan versehen wird.- die Gemeine hat eine freischule. der nah-

rungszweig der einwohner ist obstzucht, feld- und ackerbau – auf ziemlich ergiebigem 

Boden«119.

doch das Jahr 1830 sollte zu einem nicht unwichtigen Jahr der kantonalen Politik 

werden. kirchlicherseits gab es insofern Bewegung, als endlich das st. gallische dom-

kapitel innerhalb des doppelbistums Chur-st. Gallen bestimmt wurde. Über seine mit-

glieder war im »der freimüthige« nr.46 zu lesen: »sind etwa so gar verdientere männer 

bei uns, als der alte unermüdete seelsorger und schuläufner theodor Wick? der hell-

denkende domprobst müller von friedberg? der biedere, geprüfte konrad scherer? der 

verdiente, gebildete freund des schulwesens und landbaues Blattmann? der freisinnige, 

humane subregens Zürcher? der um Geschichte und forschung in ganz deutschland 

durch anregung hochverdiente alte Ildefons von arx? der schon beim bloßen anblick im 

schneeweißen haar erwürdige ächte fromme Generalvikar aemilian haffner?«120.

Im oktober bildete sich im kanton st. Gallen innerhalb weniger monate eine 

breite Volksbewegung, welche eine Verfassungsreform wünschte. Im november be-

schloss der Große rat die Bildung einer kommission von 19 mitgliedern, welche die 

Wünsche und Vorschläge aus der Bevölkerung sammeln sollte. Im dezember wurden 

auf kreisversammlungen schliesslich die mitglieder eines Verfassungsrates gewählt, der 
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in den ersten monaten des Jahres 1831 über eine neue Verfassung diskutierte. am 23. 

märz stimmten dann die Bürger wiederum auf den kreisversammlungen darüber ab. sie 

erhielt insofern Zustimmung, als abwesende Bürger als die Verfassung annehmende ge-

zählt wurden121. 

die kirche wollte in dieser situation nicht hintan stehen. ende november 1830 

forderte Generalvikar haffner die acht dekane der diözese auf, ebenfalls »Wünsche, 

Vorschläge und Beschwerden« an die diözesanleitung einzureichen122. allerdings sollte 

dieses Vorgehen eine gewisse eigendynamik entwickeln. die allgemeine tendenz, den 

Bürger möglichst an den politischen entscheidungen teilnehmen zu lassen, wurde nun 

auch in der katholischen kirche und vor allem unter ihren Geistlichen laut. am 14. de-

zember 1830 erklärte etwa das kapitel rheintal einstimmig, dass möglichst bald »eine 

synodal-Versammlung der diözese st. Gallen möchte angeordnet und abgehalten wer-

den«. das kapitel Gossau forderte ebenfalls regelmäßige konferenzen zur besseren 

Zusammenarbeit innerhalb des klerus. aus dem kapitel uznach kam die forderung 

an das katholische Großratskollegium, den administrationsrat durch 3 andere räte, 

nämlich erziehungs-, kirchen- und Verwaltungsrat zu ersetzen, die nur dem staatlichen 

Großen rat verantwortlich seien. haffner mochte sich letzterem nicht anschließen, zu-

mal Bischof karl rudolph demselben Gremium die abfassung eines konkordates vor-

geschlagen hatte. doch die ablehnung stiess auf Widerstand und die forderung nach 

einer synode wuchs. Bei der dekanatskonferenz am 15. dezember 1831 in schmerikon 

wurde beschlossen, dem Bischof die wichtigsten elemente für ein konkordat zuzusen-

den, dann aber deren Beratung auf einer synode vorzunehmen. die ganze angelegenheit 

wurde zur weiteren Beförderung an eine fünferkommission übertragen, welche dekan 

schmid von st. Gallen leiten sollte. Zugleich sollte eine Versammlung aller kapitel einbe-

rufen werden, was lediglich dekan mirer von sargans ablehnte. dekan schmid lud nun 

auf den 10. oktober zu einer konferenz der delegierten aller kapitel im heinrichsbad 

bei herisau ein. da zehn abgeordnete im benachbarten Gossau blieben und nicht nach 

herisau gehen wollten, wurde die konferenz tags darauf ins Pfarrhaus von Bruggen ver-

legt. dort kamen 20 delegierte zusammen. die abhaltung einer diözesansynode wurde 

beschlossen. ein dreierausschuss sollte mit dem Bischof darüber verhandeln, worunter 

auch dekan Blattmann war123.

der Bischof reagierte ausweichend, was das kapitel uznach allgemein verärgerte. 

der dreierausschuss wurde aufgefordert, den Bischof nachdrücklich um eine synode zu 

bitten und dafür alles mögliche zu unternehmen. der Bischof erklärte sich bereit, mit 

dem ausschuss nach neujahr 1832 zu reden, konkordate allerdings lägen in seiner ei-

genen Zuständigkeit. Während der dreierausschuss damit zufrieden war, reagierte das 

kapitel uznach erneut mit Verärgerung. Vom ausschuss wurde erwartet, daß er dem Bi-

schof erneut die sachlage klar machen sollte, was als misstrauen oder gar enttäuschung 

gewertet werden muss. der ausschuss trat darauf am 16. Januar 1832 von seinem mandat 

zurück124.
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dekan ochsner vom kapitel untertoggenburg rief nun für den 27. februar 1832 zu 

einer neuen konferenz nach lichtensteig ein, wozu auch Blattmann kam. lediglich das 

kapitel st. Gallen war nicht vertreten. Wieder wurde die synode zur hauptforderung er-

klärt und ein neuer ausschuss bestellt. nun reagierte der Bischof mit einer harten erklä-

rung und verbot alle weiteren ähnlichen konferenzen. das kapitel reagierte umgehend 

und verwahrte sich gegen die bischöflichen aussagen. die anderen kapitel reagierten 

weniger heftig. der Bischof empfing dann am 27. märz 1832 die dekane und nahm die 

forderungen entgegen. sie sollten dann auf den kapitelskonferenzen besprochen wer-

den125. das kapitel uznach blieb bei seiner ablehnung und forderte erneut die möglich-

keit von eigenständigen regionalkonferenzen. allerdings gab es jetzt nicht mehr eine 

allgemeine Zustimmung der anderen kapitel126. auch wenn das kapitel uznach weiter 

für die ursprüngliche sache kämpfen wollte, so gaben die anderen letztlich doch auf. es 

gab weder Generalkonferenzen noch synoden.

Blattmann trat dann im februar 1833 insofern in erscheinung, als er im Zusam-

menhang mit der Überprüfung von aussagen des Priesters alois fuchs diesen seiner 

sympathie versicherte. fuchs hatte in einer Predigt aussagen gemacht, welche das ein-

schreiten der kirchlichen Behörden zur folge hatte. am 17. februar besuchte fuchs 

dekan Blattmann in Bernhardzell, der ihm sogar ein nachtquartier anbot127. nachdem 

fuchs vom Bischof suspendiert worden war, machte man sich im kapitel uznach Ge-

danken, wie er weiter unterstützt werden könnte. Wieder wurden die anderen kapitel 

zum mitmachen aufgefordert. Beim Grossen rat sollte eine Petition eingereicht werden. 

Blattmann reagierte als erster und bat um die notwendigen dokumente des ganzen Ver-

fahrens, damit er dies im kapitel beraten könne. sollte aber öffentlich bekannt werden, 

dass die ganze Verurteilung nur auf lügen aufbaue, dann werde eine mehrheit sich voll 

hinter das kapitel uznach stellen128.

als der Plan einer Petition an den Großen rat zugunsten von fuchs bekannt wurde, 

kam von konservativer ecke eine Petition gegen dieses Vorhaben. dazu mussten unter-

schriften gesammelt werden. anführer war der häggenschwiler Pfarrer Gallus Popp. 

Blattmann hat wie andere die unterschriftensammlung in Bernhardzell verhindert129. 

das katholische Großratskollegium überwies sie dann an einen ausschuss. obwohl seit 

1814 der katholische administrationsrat wesentlich die Geschicke des kirchlichen le-

bens im kanton st. Gallen mitbestimmte, trat er in den folgenden Jahren zunächst kaum 

in erscheinung. Bei der diskussion um eine neue Verfassung wurde vom kapitel uznach 

der Vorschlag eingebracht, ihn durch sachbezogene neue räte zu ersetzen. Im märz 1833 

schrieb Josef anton Blattmann einen Bittbrief an den Präsidenten eder in frauenfeld. 

Zunächst bat der Briefschreiber für einen Bekannten, dem übel mitgespielt worden war 

und dessen angelegenheit vor dem obergericht des kantons thurgau verhandelt wer-

den sollte. sodann setzte sich Blattmann für den st. Galler Priester Josef anton Widmer 

ein, der sich um die Pfründe Warth bei der kartause Ittingen bewarb. der kanton thur-

gau gehörte zu diesem Zeitpunkt bereits zur diözese Basel. nach Blattmann habe sich 



 Pfarrer und dekan JosePh anton Blattmann (1761–1835)  109

Widmer früher aus jugendlichem Leichtsinn verfehlt. Worin diese Verfehlung bestand, ist nicht 

bekannt. schlimmer war für Blattmann, daß Widmer deswegen bey unserer stockfinsteren 

erzrömisch orthodoxen kathol. Administration in ungnad gefallen130. es muß hier nicht zwingend 

der gesamte administrationsrat gemeint sein, sondern eher dessen »Zentralkommission 

für die laufenden Geschäfte«, welche aus den herren schaffhauser von andwil, saylern 

von Wil und Wirth von lichtensteig bestand131.

da starb am 23. oktober 1833 Bischof karl-rudolph. Bereits am 28. oktober –  

dem Beerdigungstag des Bischofs – trat das katholische Großratskollegium unter Vor-

sitz von Jakob Gallus Baumgartner zusammen. nach dessen Überzeugung war das 

doppelbistum rechtlich nie sanktioniert worden und mit dem tod des Bischofs fak-

tisch erloschen. deshalb sei es aufzuheben und die Voraussetzungen für eine kirchliche 

neuordnung zu schaffen132. einen tag später erhielt das bestehende domkapitel einen 

dreiervorschlag zur Wahl eines Bistumsverwesers133. Vorgeschlagen waren: Christopher 

fuchs, seit einigen Wochen theologieprofessor in luzern, Johann nepomuk Brägger, 

Pfarrer von kaltbrunn, und Josef anton Blattmann. am 30.oktober wählte das domka-

pitel. Blattmann soll keine mehrheit bekommen haben, weil er vom administrationsrat 

vorgeschlagen worden sei. der dann gewählte Johann nepomuk Zürcher habe sich für 

die Wahl von Blattmann eingesetzt134. doch Zürcher war kein kandidat gewesen. des-

halb setzte das katholische kollegium am 19. november 1833 das domkapitel ab und 

beschloss, selbst einen Bistumsverweser zu wählen. Bereits im ersten Wahlgang erhielt 

Johann nepomuk Zürcher von 77 stimmen derer 41, Blattmann erhielt 14 stimmen. der 

neugewählte bestimmte dann die dekane schmid und Blattmann zu mitgliedern des 

Geistlichen rates135. 

doch die frage einer kirchlichen neuordnung im Bereich des kantons st. Gallen 

war damit noch nicht gelöst. die st. Galler landkapitel wurden um Vorschläge gebeten. 

sie wünschten sich 1834 ein einfaches Bistum, kein domkapitel, sondern einen Geist-

lichen rat sowie die Zusammenarbeit mit dem gesamten klerus und dem katholischen 

Grossratskollegium. In diesem Zusammenhang fiel das Votum des landkapitels Gossau 

auf, das diese Vorschläge eigens hervorhob und einmal mehr die einrichtung von syno-

den vorbrachte. für die Wahl des Bischofs sollte die synode sechs Vorschläge zuhanden 

des Grossratskollegiums machen136.

Zugleich suchte Gallus Jakob Baumgartner mit dem päpstlichen nuntius ins Ge-

spräch zu kommen. Während letzterer weiterhin die Beibehaltung des doppelbistums 

vertrat, wollte Baumgartner für Bistumsverweser Zürcher die päpstliche anerkennung 

zu erreichen137. In Chur war am 29. oktober 1833 Johann Georg Bossi zum kapitelsvikar 

gewählt worden, der dann am 19. november 1834 zum Bischof von Chur und st. Gallen 

ernannt wurde. daraufhin trat Zürcher am 13. april 1835 von seinem amt zurück138.

am 28. Januar 1834 versammelten sich in den ehemaligen klostergebäuden in 

st. Gallen auf einladung des administrationsrates 17 abgeordnete aus den acht landka-

piteln. dekan Blattmann hielt als senior die eröffnungsrede (»nach Baco lasse die Zeit, 
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die größte sichterin der dinge, auf einmal fallen was nicht haltbar, und bewahre nur was 

wahr, was gut, was göttlich und heilig sei«). mehrheitlich schloss man sich den in der 

Badener konferenz gemachten Beschlüssen an und sprach dem gewählten Bistumsvikar 

Zürcher das Vertrauen aus. es wurde für die Weiterbehandlung der Beschlüsse ein aus-

schuss eingesetzt. Vom landkapitel Gossau, dessen dekan Blattmann war, kamen die 

anträge: »ausscheidung der noch in kraft bestehenden konstanzischen Verordnungen, 

künftige aufstellung eines kirchenrathes, ausmittelung eines eremitenfonds für dienst-

unfähig gewordene Geistliche u.a«139.

am 11. Juni 1834 traf sich der ausschuss im Pfarrhaus von Bernhardzell und be-

schloss einstimmig die errichtung eines eigenen Bistums st. Gallen innerhalb eines noch 

zu errichtenden erzbistums, eine eigene Verfassung für den klerus und »angemessener 

einfluß« bei der Wahl der kirchlichen oberen. für das neue Bistum wurde eine in sieben 

artikeln zusammengefasste struktur entworfen, die von den landkapiteln beraten wer-

den sollte. unter anderem sollte der Bischof mit einem senat an stelle des domkapitels 

die diözese leiten140. 

doch jetzt machten sich bei Josef anton Blattmann immer mehr körperliche lei-

den bemerkbar. Im herbst jenes Jahres bekam er immerhin in der Person seines neffen 

P. Beda Blattmann, konventuale von Pfäfers und sohn seines Bruders Johann Baptist, 

einen Vikar141. er starb am 1. märz 1835 an Brustwassersucht142. auf dem Grabstein an 

der kirchenmauer von Bernhardzell findet sich die Inschrift: »hier ruht der hochw. herr 

Josef anton Blattmann von oberägeri, dekan des kapitels Gossau und 32 Jahre Pfarrer 

von Bernhardzell, geb. 1762, gest. 1835. erhebt getrost vom Grab den Blick! des todes 

raub Wird nur staub, Zum schöpfer kehrt der Geist Zurück! r.I.P.143

Würdigung

Joseph anton Blattmann ist bis heute eine eher unbekannte Persönlichkeit in der 

st. Galler Geschichte. doch zu seinen lebzeiten galt er als der große schul- und land-

wirtschaftsmann des kantons st. Gallen. an vielen Beispielen konnte hier aufgezeigt 

werden, wie er sich nach der Gründung des kantons st. Gallen für die Bildung einsetzte, 

indem er nicht nur den Bau von schulhäusern forderte und veranlasste, sondern auch 

die Bildung der lehrer ganz konkret voranbrachte. ebenso bemühte er sich um die Ver-

besserung der landwirtschaftlichen erträge, inbesondere im Bereich der Viehwirtschaft. 

andere Bereiche seiner öffentlichen tätigkeit sind dagegen nie gewürdigt worden. dazu 

gehört etwa sein engagement im kampf gegen die armut im hungerjahr 1817. dazu ge-

hört auch sein Interesse für politische Vorgänge ganz allgemein und vor allem nach 1830 

sein Beitrag zu reformen in staat und kirche. seine tätigkeit als »bischöflicher kom-

missar« ist bislang nicht wahrgenommen worden, obwohl er doch ganz im sinne von 

Wessenberg in seinem Zuständigkeitsbereich tätig war bzw. tätig sein wollte. 
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1 Bischof, franz Xaver: die gründung des Bistums 

st. gallen, in: ortskirche unterwegs. das Bistum 

st. gallen 1847–1997, st. gallen 1997, s. 21. 

2 Bischof, franz Xaver: der konstanzer generalvi-

kar ignaz heinrich freiherr v. Wessenberg im spiegel 

der Berichte des luzerner nuntius fabrizio sceberras 

testaferrata, in: zeitschrift für kirchengeschichte 

101 (1990), s. 214 f.: danach gehörte Blattmann ne-

ben thaddäus müller und anderen zu den »soggetti 

vitandi su tutti rapporti«.

3 Reinhardt, rudolf: zusammenfassung der ta-

gung in fischingen tg vom 16.–18. september 1993, 

in: itinera. fasc. 16. 1994. der schweizerische teil der 

ehemaligen diözese konstanz, Basel 1994, s. 134.

4 helvetia sacra abt.i/2, das Bistum konstanz, red. 

von Brigitte Degler-Spengler, Basel 1993, s. 711 f. 

(Josef Brülisauer).

5 Ithen, J.a.: »necrologische notizen« in: ver-

handlungen der schweizerischen naturforschenden 

gesellschaft in ihrer 20. versammlung zu aarau 

1835, aarau 1836, s. 53–56; ein weiterer lebenslauf: 

st. gallische Jahrbücher, st. gallen 1842, s. 524 f.; 

Iten, albert: tugium sacrum. der Weltklerus zuge-

rischer herkunft und Wirksamkeit bis 1952 (Beiheft 

nr.2 zum geschichtsfreund), stans 1952, s. 160–162; 

auf ihn beruft sich: Dora, cornel: Blattmann franz 

Joseph (www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d7242.

php. vom 11.4.2010); Pfyl, othmar: alois fuchs 

1794–1855. ein schwyzer geistlicher auf dem Weg 

vom liberalismus zum radikalismus 2. teil/a,B,c, 

einsiedeln 1979, s. 34 anm. 13; Seitz, Johann: Pa-

ter iso Walser und dr. Jos. anton Blattmann. der 

kampf zweier kulturideale an der Wiege des kan-

tons st. gallen (schulpolitische miszellen iv. serie), 

st. gallen 1929, s. 4.

6 von seiner ursprünglich sicher umfangreichen 

korrespondenz sind im stadtarchiv konstanz 16 Brie-

fe bekannt, einer im thurgauer staatsarchiv sowie 3 

in der kantonsbibliothek vadiana in st. gallen. von 

seinen – laut ithen - mehrfach im druck erschiene-

nen Predigten war bislang keine mehr zu finden.

7 nach Iten (wie anm. 5) s. 160 war die frau von 

franz Joseph Blattmann eine geborene studer, was 

nach dem taufbucheintrag in oberägeri falsch ist; 

vgl.anm.11. der name »studerus« ist laut schweizer 

familienbuch (es wurde die ausgabe unter info@

dhs.ch benutzt) vor 1800 nur in der st. galler Pfarrei 

Waldkirch bezeugt.

8 Morosoli, renato: Blattmann franz Josef, in: 

www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d26739.php vom 

4.3.2010.

9 Morosoli, renato: Blattmann (zg), in: www.hls-

dhs-dss.ch/textes/d/d25316.php vom 4.3.2010.

10 Morosoli, renato: Blattmann, Johann Baptist, 

in: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d2667.php vom 

4.3.2010; auch Iten (wie anm. 5) s. 161 f.

In all diesen Bereichen erwies sich Blattmann als ein überzeugter anhänger der 

aufklärung, deren Ziel »im streben nach Überwindung der ›selbstverschuldeten unmün-

digkeit‹ (kant)« bestand144. dass Blattmann einen unbändigen fortschrittsglauben ver-

trat, war mehrfach zu belegen. Jthen spricht von seinem enthusiasmus, »womit er alles 

für gut gehaltene neue umfing, wenn gleich wohl die resultate davon seinen Wünschen 

oft nicht angemessen waren«145. eine eingehendere Würdigung ist leider nicht zu erbrin-

gen, da die von J.a. Jthen angeführten Predigten und sonstige schriften nicht mehr vor-

handen sind. Josef anton Blattmann gehört in jedem fall zu den großen Persönlichkei-

ten des kantons st. Gallen, welche durch ihr denken und handeln die ersten Jahrzehnte 

des neuen kantons mitgeprägt haben.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Beat Bühler, Dorfstr. 11, D-85391 Allershausen

Email: beatbuehler@t-online.de 

anmerkungen
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11 für die zusendung des fotografierten taufbuch-

eintrages durch das Pfarramt oberägeri (frau rita 

inglin)(11.4.2010) möchte ich herzlich danken. dort 

ist auch eingetragen, dass Blattmann als Pfarrer und 

dekan in Bernhardzell am 1. märz 1835 starb. als 

geburtsdatum halten den 8. november 1761 fest: 

Dora, cornel: Blattmann, Josef anton, in: www.hls-

dhs-dss.ch/textes/d/d7242.php vom 4.3.2010; eben-

so Iten (wie anm. 5) s. 160. nach dem catalogus 

personarum ecclesiasticarum et locorum dioecesis 

constantiensis ad annum m dcc Xciv(1794), s. 192 

ist Blattmann am 6. november 1761 geboren; nach 

der Personalkarte im Bischöflichen archiv st. gallen 

(Biasg) wurde Blattmann am 7. november 1762 ge-

boren; Ithen (wie anm. 5) s. 53 nennt lediglich das 

geburtsjahr 1762.

12 so Iten (wie anm. 5) s. 160; Dora (wie anm. 5); 

Ithen (wie anm. 5) s. 53.

13 zu luzern: hs abt.7, s. 114–160; studentenver-

zeichnisse: sta luzern kk 90, fol. 114; kk 90, fol. 

116v und kk 90, fol. 120. für die übermittlung dieser 

angaben danke ich dem stellv. kantonsarchivar dr. 

stefan Jäggi, luzern. 

14 Dora (wie anm. 5); nach Ithen (wie anm. 5) s. 53 

wurde er 1781 in innsbruck doktor der theologie; da-

gegen die angaben aus dem sta luzern. die matrikel 

der universität innsbruck abt. iii, Bd.4 (1782/83–

1791/92), bearb. von gerhard Oberkofler, inns-

bruck 1984 führt den name »Blattmann« überhaupt 

nicht. die matrikel der universität innsbruck iii/3 

1773/74–1781/81, bearb. von gerhard Oberkofler, 

innsbruck 1980, s. 22 nr. 164 führt Blattmanns Bru-

der Johann Baptist an: »Blattmann Joannes Baptista 

praenob, tugio egeriensis helvetus, theol stud imm 

1781, 2 fl 6 kr (m iii/247); 81/82 theol mor: Profectus 

cl i insignis, mores optimi; theol dogm: cl i; 83 iii ex-

amen fin ex jure eccl publ: cl i, magnae diligentiae«.

15 das einzige exemplar dieser arbeit befindet sich 

in der kantonsbibliothek aarau (sammlung zurlau-

ben). für die zusätzlichen angaben – sofern sie nicht 

im Bibliothekskatalog zu finden sind – danke ich 

herzlich frau marion trampenau, kantonsbibliothek 

aarau (21.4.2010).

16 Ebelin, Philipp: neue kronik der kais. kön. v. 

oestr. stadt konstanz am Bodensee, 2. aufl., kon-

stanz 1798, s. 71.

17 Burkhardt, martin: konstanz im 18. Jahrhun-

dert, in: konstanz in der frühen neuzeit (geschichte 

der stadt konstanz, 3) konstanz 1991, s. 367. 

18 Keller, erwin: Johann leonhard hug (1765–

1848), in: katholische theologen deutschlands im 

19. Jahrhundert, hrsg. von heinrich Fries und georg 

Schwaiger, Bd. 1, münchen 1975, s. 254 und Bd. 

3, s. 41 vom selben autor: Johann Baptist hirscher 

(1788–1865).

19 Schmidt, Peter: herkunft und Werdegang der 

alumnen des Priesterseminars meersburg. ein 

Beitrag zur sozialgeschichte der Weltgeistlichkeit 

im deutschen anteil des fürstbistums konstanz im 

18. Jahrhundert, in: freiburger diözesan-archiv 97 

(1977), s. 49–107; vor allem s. 78.

20 Tüchle, hermann: die Weihbischöfe, in: helvetia 

sacra abt. i Bd.2, red. von Brigitte degler-spengler, 

Basel 1993, s. 523. nach Ithen (wie anm. 5) s. 53 f. 

soll Blattmann in oberägeri schon als diakon 3 Jahre 

lang tätig gewesen sein (also von 1784 bis 1787).

21 zur Pfarrwahl: Iten (wie anm. 5) s. 160. vgl. dazu: 

Catalogus (wie anm. 11) s. 192: capitulum rurale 

zug. camerarius. d. Joseph. ant. Blattmann, tugio-

eger. ss.th.cand.nat. 6. nov. 1761. Par. in ober-

egery, 10.an. filial. in: hasselmatt.

22 Iten (wie anm. 5) s. 160.

23 im Hof, ulrich: ancien régime, in: handbuch der 

schweizer geschichte Bd. 2, 2. aufl., zürich 1980, 

s. 776–779.

24 Staehlin, andreas: helvetik, in: handbuch der 

schweizer geschichte Bd. 2, 2. aufl., zürich 1980, 

s. 795.

25 die episode mit dem schuss auf das Pfarrhaus in: 

oberägeri: www.oberaegeri.ch/portrait/geschichte.

26 Ithen (wie anm. 5) s. 54 spricht hier von »asyl«; 

nach Iten (wie anm. 5) s. 161 resignierte Blattmann 

auf die Pfarrei oberägeri am 16. dezember 1798 und 

übernahm am 10. dezember 1798 (sic!) die Pfarrei 

Wittenbach.

27 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 

2.verzeichnis aller katholischen geistlichen des 

kantons säntis im Jahre 1798; die Wahl muss nach 

dem 28. august 1798 erfolgt sein, da sich sein name 

nicht in der liste der an diesem tage auf die verfas-

sung vereidigten Bürger des distrikts findet; nach 

der Personalkarte im Biasg wurde er im Januar 1799 

als Pfarrer gewählt; vgl. auch Dora und Iten (wie 

anm. 5) s. 160; vgl. Catalogus (wie anm. 11) s.137: 

d.Pancrat. groegle, Wihl, s.th.cand. n.1736 cap. 

10 an.

28 stasg ha r.132 schulwesen fasz. 3 tablat und 

rorschach: Beantwortung der vom Bürger minister 

der künste und Wissenschaften an die schullehrer 
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gestellten fragen betreffend die schulen in Witten-

bach durch Pfarrer Blattmann o.d.; dieser ganze Be-

richt steht auch in: Krauss edgar, Zangger alfred, 

Baumann max, Huber Johannes, Benz heinrich, 

Wittenbach. landschaft und menschen im Wandel 

der zeit, hrsg. von der Politischen gemeinde Wit-

tenbach, Wittenbach 2004, s. 191; der Bericht über 

den singenden schullehrer von Wittenbach steht 

auch – ohne den verfasser zu nennen - in: Thürer, 

georg: st. galler geschichte Bd. 2/2, st. gallen 1972, 

s. 707, der sich auf Arbenz, e.: der zustand der 

schule im kanton säntis, schweiz. schulgeschichtli-

che Blätter 1884, s. 12 f. stützte.

29 Pfyl (wie anm. 5) s. 34 anm. 13; Thürer (wie 

anm. 28) s. 706.

30 diese schrift war im august 2010 in der kantons-

bibliothek vadiana in st. gallen nicht aufzufinden. 

zum ersten erziehungsrat: vgl. Clivio, giuseppe: 

geschichte der lehrerbildung im kanton st. gallen, 

in: st. galler kultur und geschichte 7, s. 144–315. 

nach Clivio s. 158 bestand dieser rat fast nur aus 

evangelischen mitgliedern.

31 Tanner, leo: die revolution im kanton appen-

zell von 1798–1803, in: appenzellische Jahrbücher, 

2. folge, heft 6, trogen 1868, s.51; Clivio (wie anm. 

30) s. 158 erwähnt neben steinmüller Pfarrer sylvan 

Blattmann und Johann horny; zu steinmüller: Hol-

lenstein, lorenz: Johann rudolf steinmüller, in: 

rheintaler köpfe. historisch-biografische Porträts 

aus fünf Jahrhunderten, hrsg. vom verein für die ge-

schichte des rheintals, Berneck 2004, s. 340–344.

32 vgl. Bühler, Beat: das toggenburg auf dem Weg 

in eine neue zeit, in: toggenburger Jahrbuch 2001, 

s. 9–28. hier s. 20 f.

33 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 

1. kanton säntis: anzeige über die Wahl an regie-

rungs-statthalter Bolt vom 29. Jenner 1800.

34 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 1. 

kanton säntis: schreiben vom 27. mai 1800

35 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 1. 

kanton säntis. schreiben vom 28. Juni 1800

36 vgl. Bühler (wie anm. 32) s. 9–28.

37 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 

2.verzeichnis aller katholischen geistlichen des kan-

tons säntis im Jahre 1798: distrikt gossau/Bernhard-

zell; im Catalogus (wie anm. 11), s. 133: secretarius. 

d.Joseph. Jung, niderhelffenschwil. ss.th.cand. n 

1748. Par. in Bernhardzell, filial. in degenau. Cata-

logus (wie anm.11) s. 136 (capellani) Bernhardzell: 

d.Joan. nep. fidel. mösch, Wasserburg. sth.cand. 

38 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 

1.kanton säntis: schreiben von Josef anton Blatt-

mann an die verwaltungskammer vom 15. Jnauar 

1803

39 stasg ha r.142+149 Pfarreisachen, Personalia: 

1.kanton säntis: schreiben von kaspar tschudy an 

die verwaltungskammer vom 19. Januar 1803.

40 Huber, Johannes: Pfarrkirche st. Johannes Bap-

tist in Bernhardzell, gossau 2002, s. 38.

41 stasg ka r.138 f.1: der unterstatthalter des 

distrikts gossau an den bürger President des regie-

rungsraths vom kanton st. gallen. gossau, den 4ten 

may 1803; vgl. Bühler, Beat: eine kirchliche feier 

zur gründung des kantons st. gallen, in: toggenbur-

ger Jahrbuch 2003, s. 19–21.

42 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 1: schreiben von Josef anton Blattmann an stadt-

pfarrer tschudy in arbon vom 18. april 1803.

43 Czouc-Tornare, alain-Jacques: ludwig von 

affry, in: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d5798.

php(31.8.2010); mit dem «kurfürsten« ist wohl ge-

meint: karl theodor von dalberg; über ihn: freY, 

herbert: in: www.hls-dhs dss.ch/textes/d/d9761.

php(31.8.2010)

44 Bischof (wie anm. 1) s. 15 ff. 

45 ignaz heinrich reichsfreiherr von Wessenberg, 

Briefwechsel mit dem luzerner stattpfarrer und 

bischöflichen kommissär thaddäus müller in den 

Jahren 1801 bis 1821, teil i und ii, bearb. von manfred 

Weitlauff, Basel 1994, s. 331 mit anm. 4; s. 334 mit 

den daten der beiden Patres.

46 Wessenberg (wie anm. 45) s. 337.

47 Bischof (wie anm. 1), s. 17 f.

48 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 4: schreiben von Josef anton Blattmann an von 

Wessenberg (»hochwürdigster frey reichs hoch-

wohlgebohrener gnädiger herr!«) vom 16. mai 1805; 

diesen Brief spricht auch an: Keller, erwin: die kon-

stanzer liturgiereform unter ignaz heinrich von Wes-

senberg, in: freiburger diözesan-archiv 85 (1965), 

s. 129 anm. 558: keller sieht Blattmanns Briefe vor 

allem im zusammenhang der liturgiereform und 

übersieht damit den jeweiligen hintergrund.

49 st. gallisches kantonsblatt 1803 heft 2, s.205, 

285; vgl. Pfyl (wie anm. 5), s. 35 anm. 13. der dort 

auch genannte Pfarrer Bernhard silvan Blattmann 

an der stiftskirche war nicht ein Bruder – so die 

Personalkarte im Biasg (wie anm.11)-, sondern ein 

neffe von Joseph anton Blattmann: vgl. taufregister 

oberägeri (wie anm.11), wo seine taufe unter dem 
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31.10.1761 eingetragen ist; ebenso: Iten (wie anm. 

5) s.162.

50 Mettler, thomas: konrad meyer (1780–1813) 

und die st. gallischen strafgesetze der mediation, 

in: st. galler kultur und geschichte 8, s.5–143. hier 

s. 60, anm. 60; s. 62 anm. 81.

51 Baumgartner, gallus Jakob: geschichte des 

schweizerischen freistaates und kantons st. gallen, 

Bd. 2, zürich 1868, s. 132 f.; er zitiert hier das ent-

sprechende gesetz vom 26.4.1804.

52 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 3: schreiben von Josef anton Blattmann an Wes-

senberg vom 9. oktober 1804.

53 Baumgartner (wie anm. 51) s. 134, 136.

54 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 3: schreiben von Josef anton Blattmann an Wes-

senberg vom 9. oktober 1804.

55 Mettler (wie anm. 50) s. 63.

56 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 6: schreiben Josef anton Blattmann an Wessen-

berg vom 30. november 1805

57 Mettler (wie anm. 50) s. 64

58 archiv für die Pastoralkonferenzen 1809, 12. heft, 

s. 473; vgl. Thürer (wie anm. 28) s. 710.

59 stasg ka r.126 – 1 - 3 fasz.1 lehrerbildung nr. 

12 schulmeister Prüfung, den 30.11.1803; vgl. Clivio 

(wie anm. 30), s. 159, wonach Pfarrer Johann horny 

und meinrad ochsner in der lehrerbildung tätig 

waren.

60 stasg ka r.126 – 1 – 3 fasz. 1 lehrerbildung nr. 

70 herbst 1804

61 stasg ka r.126 – 1 – 3 fasz.1 lehrerbildung nr. 

151 (1805)

62 stasg ka r.126 – 2 Bezirk gossau nr. 196 (seiten-

zahl des akts) rapport über den zustand der schulen 

des distrikts gossau vom 19. september 1810.

63 stasg ka r.126 – 2 Bezirk gossau nr. 233 (sei-

tenzahl des akts).

64 Catalogus (wie anm. 11), s. 133; vgl. Hunger-

bühler, hermann: niederbüren. schichten und 

geschichten um die michaelspfarrei, gossau 2007, 

s. 251 f., wonach 1797 franz Xaver müller Bürkes 

nachfolger als Pfarrer und 1798 als dekan war.

65 Bischof (wie anm. 1) s. 21.

66 sammlung bischöflicher hirtenbriefe und ver-

ordnungen … für das Bistum konstanz 1801–1808, 

konstanz 1808, s. 75 f.; anschließend: allgemeine 

instrukzion und vollmacht der bischöflichen deputa-

ten. in den landkapiteln wurden auch die mitglieder 

der kapitelskommission als »deputaten« bezeichnet.

67 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 2: schreiben des Josef anton Blattmann vom 

25.5.1803; diesen Brief führt auch an: Keller (wie 

anm. 48) s. 268 anm. 3; zum »Porta«-institut: Duft, 

Johannes: die glaubenssorge der fürstäbte von 

st. gallen im 17. und 18. Jahrhundert, luzern 1944, 

s. 104 ff. 

68 Wessenberg (wie anm. 45) s. 519 vom 12. märz 

1807; ebd. s. 307.

69 Langenfeld, michael felix: Bischöfliche Bemü-

hungen um Weiterbildung und kooperation des 

seelsorgeklerus. Pastoralkonferenzen im deutschen 

sprachraum des 19. Jahrhunderts, freiburg 1997, 

s.1 32 f.

70 Langenfeld (wie anm. 69) s. 299 f. zit. hier: 

Hanselmann, georg: die kirchenpolitik gallus 

Jakob Baumgartners von st. gallen in den Jahren 

1830–1840, frankfurt 1975, s. 49).

71 Langenfeld (wie anm. 69) s. 134 ff.; st. gallisches 

kantonsblatt für das Jahr 1803, 2. heft, st. gallen 

(o.J.), s. 71; 

72 Wessenberg (wie anm. 45) s. 270.

73 archiv der Pastoralkonferenzen in den landkapi-

teln des Bistums konstanz 1805, 3. heft, meersburg 

1805, s. 161–166.

74 Müller, Joseph: die stellung des kapitels uz-

nach zu den kirchenpolitischen fragen der Jahre 

1830–1833, in: 78. neujahrsblatt. hrsg. vom his-

torischen verein des kantons st. gallen, st. gallen 

1938, s. 2–23. hier s. 4 f.; ebd. s. 9: Blattmann, der 

am 4. november 1807 die Wahl des dekans für das 

kapitel gossau zu leiten hatte, bekam als möglicher 

kandidat – Bernhardzell gehörte zu gossau – ledig-

lich drei stimmen; nach Müller (wie anm. 74) s. 5 

anm. 16 liegt Blattmanns ernennungschreiben im 

konzept und zirkular-kopie an die dekane in: Biasg 

iii B fasz.78. 

75 vgl. Brülisauer, Joseph: die Bischöflichen kom-

missäre in der schweizer Quart, in: itinera. fasc. 16 

der schweizerische teil der ehemaligen diözese kon-

stanz, 1994, s. 111–119. hier s. 112.

76 stadta konstanz: Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 7 actum in st. gallen im sitzungszimmer der 

hochlöbl. regierungs-kommission des innern den 

3ten 9ber (november) 1808 morgens 10 uhr. in 

gegenwart der hochgenannten herrn regierungs-

räthen gmür, germann, falk und pfr. Blattmann. 

77 stadta konstanz: Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 8 schreiben von Josef anton Blattmann vom 

25. märz 1809; diesen Brief führt auch an: Keller 
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(wie anm. 48) s. 390; vgl. Wessenberg (wie anm. 

45)/s. 644 anm. 1 mit hinweis auf die allgemeine 

gottesdienstordnung vom 11. mai 1809, die aber an 

dieser stelle nicht weiter thematisiert wird.

78 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 9: schreiben von Josef anton Blattmann vom 

17. november 1809; zu meinrad ochsner: Pfyl (wie 

anm. 5), s. 65 anm. 57, wo die biografischen daten 

genannt werden. Pfyl sagt, er sei bischöflicher kom-

missar und vertreter der älteren liberalen geistlich-

keit gewesen.

79 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 10: schreiben von Josef anton Blattmann vom 14. 

dezember 1809 (der Brief nennt kein datum, es wird 

aber im register des nachlasses s. 256 angeführt).

80 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 11: schreiben von Josef anton Blattmann vom 8. 

Januar 1810.

81 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 12: schreiben von Josef anton Blattmann vom 

22. mai 1810; zum Begriff »oesch-Prozession«: vgl. 

sammlung bischöflicher hirtenbriefe und verord-

nungen (wie anm. 66), s. 181 f.

82 archiv für die Pastoralkonferenzen 1808, 5.heft, 

s.329 ff. mit einem antwortschreiben Wessenbergs 

vom 3. november 1807; archiv für die Pastoralkonfe-

renzen 1810, 4. heft, s. 241–257. 

83 archiv für Pastoralkonferenzen 1808, 10. heft, 

s. 251–279 und 11. heft, s. 377–396; s. 434–447; 

nachruf für ildefons fuchs: verhandlungen der 

schweizerischen gemeinnützigen gesellschaft 1. 

teil, zürich 1825, s. 40–46.

84 nach Wessenberg (wie anm. 45) s.209 weihte 

er 1803 die kirche von zell im kanton luzern; ebd. 

s.555 anm.1, wonach sich der Weihbischof seit dem 

1. Juli 1807 in luzern befand; am 17. Juli reiste er 

nach hochdorf (s. 556), am 10. august nach sarnen 

(s. 561), am 19. august nach uri(ebd.); s. 550 wird 

gesagt, er solle in Buochs und Beckenried kirchen 

einweihen.

85 Wessenberg (wie anm. 45) s. 681.

86 nach Rothenflue, franz: allgemeine geschich-

te der landschaft toggenburg und die besondere 

chronik der einzelnen toggenburgischen kirchge-

meinden, Bütschwil 1886, s. 366 hat Blattmann 1809 

die neu erbaute kirche von Bichwil benediziert; Brief 

Blattmanns an Wessenberg vom 3. Juli 1809, zit. in: 

Bertsch, alois: Wie lütisburg von st. gallen und 

konstanz die erlaubnis erhält zum kirchenbau anno 

1811, toggenburger chronik. illustrierte Beilage zum 

toggenburger volksblatt, Bazenheid, sondernum-

mer dezember 1939, s. 1–12. hier 7 f.

87 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 14: schreiben von Josef anton Blattmann vom 24. 

mai 1812.

88 Eder, manfred: die Beziehungen sailers zur 

schweiz im spiegel der größtenteils ungedruckten 

dissertation des späteren churer Bischofs Johannes 

vonderach aus dem Jahre 1944, in: Beiträge zur 

geschichte des Bistums regensburg Bd. 35 (2001), 

s. 440,442.

89 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 5a vom 3. Juni 1805.

90 Catalogus (wie anm.11), s. 398; stadta konstanz 

Wessenberg-nachlass B3 247 nr.5b vom 11. Juni 

1805.

91 Thürer (wie anm. 28), s. 178 f.

92 Müller (wie anm. 74), s. 5 ff.; Hanselmann (wie 

anm. 70), s. 51.

93 amtliche Bekanntmachungen des kantons 

st. gallen für das Jahr 1817 und 1818, st. gallen, s. 41.

94 ortslexikon der kantone st. gallen und appen-

zell, hrsg. von ulrich Rietmann, st. gallen 1818, 

s. 55 f.

95 stadta konstanz Wessenberg-nachlaß B3 247 nr. 

15: schreiben von Josef anton Blattmann vom 20. au-

gust 1816; zum konkurs von Johann Baptist: vgl. Iten 

(wie anm. 5), s. 161 f.; Wittenbach (wie anm. 28), 

s. 202 und 324. die dortige angabe, Johann Baptist 

Blattmann sei ein vetter von Josef anton Blattmann 

gewesen, ist nicht richtig.

96 Müller, Peter: albertis, von (de), in: www.hls-

dhs-dss.ch/textes/d/d22924.php. vom 19.9.2010

97 ortslexikon (wie anm. 94), s. 38.

98 vgl. Buchmann, kurt: die st. gallisch-appenzel-

lische gemeinnützige gesellschaft 1819–1867. ihre 

geschichte im spiegel der gemeinnützig-vaterländi-

schen sozietätsbewegung des 18./19. Jahrhunderts 

(st. galler kultur und geschichte 14), st. gallen 1985, 

s. 44 f.

99 Jthen (wie anm. 5) s. 55; verhandlungen der 

schweizerischen gemeinnützigen gesellschaft: Pro-

tokoll der Jahresversammlung am 16.+17.heumonat 

1823 in trogen, s. 359; verhandlungen der schwei-

zerischen gemeinnützigen gesellschaft, 5. Bericht, 

zürich 1814, s. 139. 

100 Marti-Weissenbach, karin: hartmann, georg 

leonhard, in: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d25972.

php (6.11.2010); im zusammenhang mit der Privat-

gesellschaft: vgl. Jahrbücher der stadt st. gallen 



116 Beat Bühler

während des zeitraumes 1828–1832 von Peter Eh-

renzeller, Bd. 2, st. gallen 1833, s. 107; vgl. kan-

tonsbibliothek vadiana st. gallen, rara vadianische 

sammlung. sign.: vadslg s 350: ba : 146: Brief des 

Josef anton Blattmann an daniel Wilhelm hartmann 

(1793–1862) vom 7. Juni 1828: hartmann war mitbe-

gründer und aktuar dieser gesellschaft.

101 ländliche Wirtschaft und volkskultur. georg le-

onhard hartmanns Beschreibung der st. gallischen 

alten landschaft. neu hrsg. und eingeleitet von Wer-

ner Vogler(=125. neujahrsblatt), rorschach 1985; 

s.11–62; zur freundschaft mit Blattmann: s. 20.

102 Seitz (wie anm. 5), s. 59 f.

103 verhandlungen der schweizerischen naturfor-

schenden gesellschaft an ihrer 16. Jahresversamm-

lung, st. gallen 1831, s. 33.

104 zitate aus: ruprecht Zollikofer, das hunger-

jahr 1817. der osten meines vaterlandes oder die 

kantone st. gallen und appenzell im hungerjahr 

1817, st. gallen 1818, s. 181, 308.

105 zit. aus: Peter Scheitlin, meine armenreisen in 

den kanton glarus und in die umgebung der stadt 

st. gallen in den Jahren 1816 und 1817, st. gallen 

1820, s.230.

106 Seitz (wie anm. 5), s. 55; seitz zitiert hier ledig-

lich die ausführungen von Baumgartner (wie anm. 

51), s. 457; der originaltext ist zu finden in stasg 

ka r.121–1a (allgemeines, legislatives, kollektives, 

1816–1925); zu custor: Göldi, Wolfgang: Jakob 

laurenz custor(1755–1828), in: rheintaler köpfe, 

hrsg. vom verein für die geschichte des rheintals, 

Berneck 2004, s. 123.

107 zitat aus: Ammann, franz sebastian: die studi-

enreformen der kapuziner, st. gallen 1836, s. 72 f. 

anm.; vgl. Seitz (wie anm. 5), s. 54.

108 Seitz (wie anm. 5), s. 54 f.; Bautz, friedrich 

Wilhelm: ignaz aurelius fessler, in: Biographisch-

Bibliographisches kirchenlexikon, Bd. ii, (1990), 

sp.23; lthk 2. aufl. Bd. 4, sp. 95.

109 Hirzel, salomon: züricherische Jahrbücher 

Bd.1, zürich 1814, s. Xi.

110 Mayer, marcel: hartmann, Johann daniel Wil-

helm, in: www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d42376.php 

(6.11.2010)

111 kantonsbibliothek vadiana st. gallen, rara va-

dianische sammlung. sign.: vadslg s 350: ba: Brief 

des Josef anton Blattmann an daniel Wilhelm hart-

mann (1793–1862) vom 3 dezember 1813

112 kantonsbibliothek vadiana st. gallen, rara va-

dianische sammlung. sign.: vadslg s 350: ba : 142: 

Brief des Josef anton Blattmann an daniel Wilhelm 

hartmann (1793–1862) vom 10. may 1828; dessen 

adresse lautete:, »wohnhaft bey herrn kirchhofer, 

sattler, an der neügasse«.

113 Müller (wie anm. 74), s. 8.

114 zit. nach: der aufrichtige und wohlerfahrene 

schweizer-Bote 19 (1822), s. 20f.; bei der zuordnung 

von dekanen und kapiteln sind wohl fehler unter-

laufen, die hier korrigiert wurden; Pfyl (wie anm. 

5), s. 35 f.

115 hanselmann (wie anm. 70), s. 50–53.

116 vom 30. april 1825, zit. nach langenfeld (wie 

anm. 69), s. 300.

117 oberhirtliche verordnungen und allgemeine 

erlasse für das Bistum regensburg vom Jahre 1250–

1852, gesammelt durch Joseph lipf, regensburg 

1852, s.239 ff.

118 stadta konstanz Wessenberg-nachlass B3 247 

nr. 16: schreiben von Josef anton Blattmann vom 20. 

märz 1826.

119 Stadler, alois: Beschreibung des kantons 

st. gallen in den neujahrsblättern des Wissenschaft-

lichen vereins 1828–1836, st. gallen 1987, s. 75 f.

120 eine und ein dutzend stimmen über Bischof 

und kirche im halbbisthum st. gallen, trogen 1830, 

s. 22.

121 Bühler, Beat: das ringen um eine neue kan-

tonsverfassung von 1830 bis 1831, in: toggenburger 

Jahrbuch 2002, s. 55 ff.

122 Müller (wie anm. 74), s. 11; Hanselmann (wie 

anm. 70), s. 89–93.

123 Müller (wie anm. 74), s. 11–15, Hanselmann 

(wie anm. 70), s. 94 f.

124 Müller (wie anm. 74) s. 15–16; Pfyl (wie anm. 

5), s. 60 ff.

125 Müller (wie anm. 74), s. 16 f.; Pfyl (wie anm. 

5) s. 72 f.

126 Pfyl (wie anm. 5), s. 98 f.

127 ebd., s. 181.

128 ebd., s. 274.

129 ebd., s. 306.

130 sta thurgau (in frauenfeld) sign. 8’606’16 dos-

sier 0/441: schreiben von Josef anton Blattmann an 

Präsident eder in frauenfeld vom 20.3.1833; Bühler 

Beat, kirche und kirchgemeinden, das lütisburger 

Buch, Bazenheid 1990, s. 124 nennt einen Josef an-

ton Widmer vom rimensberg (Pfarrei lütisburg), der 

dort 1819 die Primiz hielt. Widmer verlor die urkunde 

über den sogenannten »tischtitel«, worauf ihm die 

Pfarrgemeinde nochmals eine neue ausstellte. –  
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 Widmer war zeitlebens kaplan und starb 1842 in 

st. gallen.

131 civil-, kirchen- und militär-etat des eidgenössi-

schen standes st. gallen für das Jahr 1833, s. 42

132 Pfyl (wie anm.5), s. 391.

133 ebd., s. 388 ff.

134 ebd., s. 393 f.

135 ebd., s. 397 f.

136 Hanselmann (wie anm. 70), s. 207.

137 ebd., s. 210 ff.

138 Pfyl (wie anm.5), s. 397 f.; Hanselmann (wie 

anm. 70), s. 242 f.

139 Henne, anton: geschichtliche darstellung der 

kirchlichen verhältnisse der katholischen schweiz 

Bd.3, mannheim 1854, s.103; die eröffnungsrede 

Blattmanns wurde im »gärtner nr.30« veröffentlicht; 

vgl. st. gallische Jahrbücher (wie anm. 5) s. 525. 

140 Henne (wie anm. 139) s. 129.

141 vgl. Personalkarte im Basg; vgl. www.sg.ch/

home/kultur/stiftsarchiv/geschichte/abtei pfaefers/ 

konventualen/professen_unter_plazidus.popup.html 

(14.10.2011): (1819–1838) nr. 12: P. Beda Blattmann 

(sohn des Johann Baptist und elisabeth kälin), ein 

neffe des dekan Blattmann in Bernhardzell. Profess 

18. oktober 1831. Priester 16. Juli 1832.

142 vgl. taufbucheintrag in oberägeri (wie anm. 

11); die erledigte Pfarrstelle wurde umgehend aus-

geschrieben: amtliche Bekanntmachungen des kan-

tons st. gallen, 10. Bd., st. gallen 1835, s. 70

143 Seitz (wie anm. 5), s. 1.

144 Fuchs, konrad, Raab, heribert, dtv Wörterbuch 

zur geschichte, 5. aufl., münchen 1983, s. 90.

145 eine und ein dutzend stimmen (wie anm. 120), 

s. 22; Jthen( wie anm. 5), s. 55 f.


